
1  

 

 GEMEINSAME DURCHGESCHRIEBENE ARBEITSFASSUNG DER TARIFVERTRAGSPARTEIEN 

 

 
 
 
 
 

Haustarifvertrag 
für Ärztinnen und Ärzte 

in der Klinikum St. Georg gGmbH 
 

(TV-Ärzte/St. Georg) 
 

vom 01. Januar 2013 
 

in der Fassung des  
4. Änderungs-TV vom 09. Juni 2022 

(Stand: 1. Januar 2022) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hinweis: 
Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird bei Personenbezeichnungen und personenbezogenen Hauptwörtern in dieser Arbeits-
fassung das generische Maskulinum verwendet. Entsprechende Begriffe gelten im Sinne der Gleichbehandlung grundsätzlich für 
alle Geschlechter. Die verkürzte Sprachform hat nur redaktionelle Gründe und beinhaltet keine Wertung. 
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Zwischen 
 
 
 
 

der Klinikum St. Georg gGmbH, ver-
treten durch die Geschäftsführerin, 

 
einerseits 

 
 

und 
 
 
 

dem Marburger Bund Landesverband Sachsen, 
vertreten durch die Vorsitzende, 

 
andererseits 

 
 

wird Folgendes vereinbart: 
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Abschnitt I 
Allgemeine Vorschriften 

 

§ 1 
Geltungsbereich 

 
(1) Dieser Tarifvertrag gilt gem. § 3 Abs. 1 TVG für tarifgebundene Ärzte sowie Zahnärzte, die 

in einem Arbeitsverhältnis zur Klinikum St. Georg gGmbH stehen und Mitglied des Marburger 
Bundes sind. 

 
(2) Dieser Tarifvertrag gilt nicht für Chefärzte, wenn deren Arbeitsbedingungen einzelvertraglich 

vereinbart worden sind oder werden. 
 
 

§ 2 
Arbeitsvertrag, Nebenabreden, Probezeit 

 
(1) Der Arbeitsvertrag wird schriftlich abgeschlossen. 

 

(2) 
1
Mehrere Arbeitsverhältnisse zu demselben Arbeitgeber dürfen nur begründet werden, 

wenn die jeweils übertragenen Tätigkeiten nicht in einem unmittelbaren Sachzusammen-
hang stehen. 2Andernfalls gelten sie als ein Arbeitsverhältnis. 

 

(3) 
1
Nebenabreden sind nur wirksam, wenn sie schriftlich vereinbart werden. 2Sie können 

gesondert gekündigt werden, soweit dies einzelvertraglich vereinbart ist. 
 

(4) Die ersten sechs Monate der Beschäftigung gelten als Probezeit, soweit nicht eine kürzere 
Zeit vereinbart ist. 

 
 

§ 3 
Allgemeine Arbeitsbedingungen 

 
(1) Ärzte haben über Angelegenheiten, deren Geheimhaltung durch gesetzliche Vorschriften 

vorgesehen oder vom Arbeitgeber angeordnet ist, Verschwiegenheit zu wahren; dies gilt 
auch über die Beendigung des Arbeitsverhältnisses hinaus. 

 

(2) 
1
Ärzte dürfen von Dritten Belohnungen, Geschenke, Provisionen oder sonstige Vergüns-

tigungen in Bezug auf ihre Tätigkeit nicht annehmen. 2Ausnahmen sind nur mit Zustim-
mung des Arbeitgebers möglich. 3Werden Ärzten derartige Vergünstigungen angeboten, 
haben sie dies dem Arbeitgeber unverzüglich anzuzeigen. 

 

(3) 
1
Nebentätigkeiten gegen Entgelt haben Ärzte ihrem Arbeitgeber rechtzeitig vorher schrift-

lich anzuzeigen. 2Der Arbeitgeber kann die Nebentätigkeit untersagen oder mit Auflagen 
versehen, wenn diese geeignet ist, die Erfüllung der arbeitsvertraglichen Pflichten von 
Ärzten oder berechtigte Interessen des Arbeitgebers zu beeinträchtigen. 

 

(4) 
1
Der Arbeitgeber hat Ärzte von etwaigen im Zusammenhang mit dem Arbeitsverhältnis ent-
standenen Schadensersatzansprüchen Dritter freizustellen, sofern der Eintritt des Scha-
dens nicht durch den Arzt vorsätzlich oder grob fahrlässig herbeigeführt worden ist. 2Im 
Übrigen bleiben die allgemeinen Grundsätze zur Arbeitnehmerhaftung unberührt. 
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(5) 
1
Der Arbeitgeber ist bei begründeter Veranlassung berechtigt, Ärzte zu verpflichten, durch 

ärztliche Bescheinigung nachzuweisen, dass er zur Leistung der arbeitsvertraglich ge-
schuldeten Tätigkeit in der Lage ist. 2Bei der dem beauftragten Arzt kann es sich um einen 
Betriebsarzt handeln, soweit sich die Betriebsparteien nicht auf einen anderen Arzt 
geeinigt haben. 3Die Kosten dieser Untersuchung trägt der Arbeitgeber. 

(6) 
1
Ärzte haben ein Recht auf Einsicht in ihre vollständigen Personalakten. 2Sie können das 

Recht auf Einsicht auch durch einen hierzu schriftlich Bevollmächtigten ausüben lassen. 
3Sie können Auszüge oder Kopien aus ihren Personalakten erhalten. 

 

(7) 
1
Ärzte haben den Anspruch, spätestens 3 Monate vor Ablauf des befristeten Arbeitsver-

hältnisses die Entscheidung des Arbeitgebers über die Fortführung des Arbeitsverhältnis-
ses in Form eines Vertragsangebotes schriftlich zu erhalten 

2
Hierzu haben die Ärzte recht-

zeitig 5 Monate vor Ablauf des befristeten Arbeitsverhältnisses schriftlich den Antrag direkt 
an den Geschäftsbereich Personal, Allgemeine Verwaltung und Soziales unter vorheriger 
Information des zuständigen Chefarztes bzw. Institutsleiter zu stellen. 

 
Protollerklärung zu Abs. 7: 

 

1. Der Arbeitgeber beabsichtigt, einmal im Kalenderjahr die Stellenübersichten an alle 
Kliniken bzw. Institute informatorisch zu versenden. 

 
2. Die Regelung begründet in keinem Fall einen Anspruch auf Fortführung des 

Arbeitsverhältnisses. 
 
 

§ 4 
Allgemeine Pflichten 

 

(1) 
1
Zu den den Ärzten obliegenden ärztlichen Pflichten gehört es auch, ärztliche Bescheini-

gungen auszustellen. 2Die Ärzte können vom Arbeitgeber auch verpflichtet werden, im 
Rahmen einer zugelassenen Nebentätigkeit von leitenden Ärzten oder für Belegärzte in-
nerhalb der Einrichtung ärztlich tätig zu werden. 

 
(2) (gestrichen) 

 
(3) Die Erstellung von Gutachten, gutachtlichen Äußerungen und wissenschaftlichen Ausar-

beitungen, die nicht von einem Dritten angefordert und vergütet werden, gehört zu den 
den Ärzten obliegenden Pflichten aus der Haupttätigkeit. 

 

(4) 
1
Der Arzt kann vom Arbeitgeber verpflichtet werden, als Nebentätigkeit Unterricht zu er-

teilen sowie Gutachten, gutachtliche Äußerungen und wissenschaftliche Ausarbeitungen, 
die von einem Dritten angefordert und vergütet werden, zu erstellen, und zwar auch im 
Rahmen einer zugelassenen Nebentätigkeit des leitenden Arztes. 2Steht die Vergütung 
für das Gutachten, die gutachtliche Äußerung oder wissenschaftliche Ausarbeitung aus-
schließlich dem Arbeitgeber zu, hat der Arzt nach Maßgabe seiner Beteiligung einen An-
spruch auf einen Teil dieser Vergütung. 3In allen anderen Fällen ist der Arzt berechtigt, 
für die Nebentätigkeit einen Anteil der von dem Dritten zu zahlenden Vergütung anzuneh-
men. 4Der Arzt kann die Übernahme der Nebentätigkeit verweigern, wenn die angebotene 
Vergütung offenbar nicht dem Maß seiner Beteiligung entspricht. 5Im Übrigen kann die 
Übernahme der Nebentätigkeit nur in besonders begründeten Ausnahmefällen verweigert 
werden. 
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§ 5 

Versetzung, Abordnung, Zuweisung, Personalgestellung 
 

(1) 
1
Ärzte können aus dienstlichen oder betrieblichen Gründen versetzt oder abgeordnet wer-

den. 2Sollen Ärzte an eine Dienststelle oder einen Betrieb außerhalb des bisherigen Ar-
beitsortes versetzt oder voraussichtlich länger als drei Monate abgeordnet werden, so 
sind sie vorher zu hören. 

 
Protokollerklärungen zu Absatz 1: 

 

1. Abordnung ist die Zuweisung einer vorübergehenden Beschäftigung bei einer ande-
ren Dienststelle oder einem anderen Betrieb desselben oder eines anderen Arbeit-
gebers unter Fortsetzung des bestehenden Arbeitsverhältnisses. 

 
2. Versetzung ist die Zuweisung einer auf Dauer bestimmten Beschäftigung bei einer 

anderen Dienststelle oder einem anderen Betrieb desselben Arbeitgebers unter 
Fortsetzung des bestehenden Arbeitsverhältnisses. 

 
(2) 

1
Ärzten kann im dienstlichen/betrieblichen oder öffentlichen Interesse mit ihrer Zustim-

mung vorübergehend eine mindestens gleich vergütete Tätigkeit bei einem Dritten zuge-
wiesen werden. 2Die Zustimmung kann nur aus wichtigem Grund verweigert werden. 3Die 
Rechtsstellung der Ärzte bleibt unberührt. 4Bezüge aus der Verwendung nach Satz 1 wer-
den auf das Entgelt angerechnet. 

 
Protokollerklärung zu Absatz 2: 

 

Zuweisung ist - unter Fortsetzung des bestehenden Arbeitsverhältnisses - die vorüberge-
hende Beschäftigung bei einem Dritten im In- und Ausland, bei dem dieser Tarifvertrag 
nicht zur Anwendung kommt. 

 

(3) 
1
Werden Aufgaben der Ärzte zu einem Dritten verlagert, ist auf Verlangen des Arbeitge-

bers bei weiter bestehendem Arbeitsverhältnis die arbeitsvertraglich geschuldete Arbeits-
leistung bei dem Dritten zu erbringen (Personalgestellung). 2§ 613a BGB sowie gesetzli-
che Kündigungsrechte bleiben unberührt. 

 
Protokollerklärung zu Absatz 3: 

 
1
Personalgestellung ist - unter Fortsetzung des bestehenden Arbeitsverhältnisses - die auf 

Dauer angelegte Beschäftigung bei einem Dritten. 2Die Modalitäten der Personalgestellung 
werden zwischen dem Arbeitgeber und dem Dritten vertraglich geregelt. 

 
 

§ 6 
Qualifizierung 

 

(1) 
1
Ein hohes Qualifikationsniveau und lebenslanges Lernen liegen im gemeinsamen Inte-

resse von Arbeitnehmern und Arbeitgebern. 2Qualifizierung dient der Steigerung von Ef-
fektivität und Effizienz des öffentlichen Dienstes, der Nachwuchsförderung und der Stei-
gerung von beschäftigungsbezogenen Kompetenzen. 3Die Tarifvertragsparteien verste-
hen Qualifizierung auch als Teil der Personalentwicklung. 
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(2) 
1
Vor diesem Hintergrund stellt Qualifizierung nach diesem Tarifvertrag ein Angebot dar, 

aus dem für die Ärzte kein individueller Anspruch außer nach Absatz 
4 und Absatz 9 abgeleitet, aber das durch freiwillige Betriebsvereinbarung wahrgenom-
men und näher ausgestaltet werden kann. 2Entsprechendes gilt für Dienstvereinbarungen 
im Rahmen der personalvertretungsrechtlichen Möglichkeiten. 

3
Weitergehende Mitbe-

stimmungsrechte werden dadurch nicht berührt. 

(3) 
1
Qualifizierungsmaßnahmen sind 

 
a) die Fortentwicklung der fachlichen, methodischen und sozialen Kompetenzen 

für die übertragenen Tätigkeiten (Erhaltungsqualifizierung), 

b) der Erwerb zusätzlicher Qualifikationen (Fort- und Weiterbildung), 

c) die Qualifizierung zur Arbeitsplatzsicherung (Qualifizierung für eine andere 
Tätigkeit; Umschulung) und 

d) die Einarbeitung bei oder nach längerer Abwesenheit (Wiedereinstiegs-
qualifizierung). 

2
Die Teilnahme an einer Qualifizierungsmaßnahme wird dokumentiert und den Ärz-

ten schriftlich bestätigt. 
 

(4) 
1
Ärzte haben - auch in den Fällen des Absatzes 3 Satz 1 Buchst. d - Anspruch auf ein 

regelmäßiges Gespräch mit der jeweiligen Führungskraft, in dem festgestellt wird, ob und 
welcher Qualifizierungsbedarf besteht. 2Dieses Gespräch kann auch als Gruppenge-
spräch geführt werden. 3Wird nichts anderes geregelt, ist das Gespräch jährlich zu führen. 

 

(5) 
1
Die Kosten einer vom Arbeitgeber veranlassten Qualifizierungsmaßnahme - einschließ-

lich Reisekosten - werden, soweit sie nicht von Dritten übernommen werden, grundsätz-
lich vom Arbeitgeber getragen. 2 Ein möglicher Eigenbeitrag wird durch eine Qualifizie-
rungsvereinbarung geregelt. 3Die Betriebsparteien sind gehalten, die Grundsätze einer 
fairen Kostenverteilung unter Berücksichtigung des betrieblichen und individuellen Nut-
zens zu regeln. 4Ein Eigenbeitrag der Ärzte kann in Geld und/oder Zeit erfolgen. 

 
(6) Zeiten von vereinbarten Qualifizierungsmaßnahmen gelten als Arbeitszeit. 

 
(7) Gesetzliche Förderungsmöglichkeiten können in die Qualifizierungsplanung einbezogen 

werden. 
 

(8) Für Ärzte mit individuellen Arbeitszeiten sollen Qualifizierungsmaßnahmen so angeboten 
werden, dass ihnen eine gleichberechtigte Teilnahme ermöglicht wird. 

 

(9) 
1
Dem Arzt ist Arbeitsbefreiung bis zu insgesamt fünf Arbeitstagen im Kalenderjahr wie 

folgt zu gewähren: 
 

1. zur Teilnahme an medizinisch wissenschaftlichen Kongressen, ärztlichen Weiter- und 
Fortbildungsveranstaltungen sowie ähnlichen Veranstaltungen während der regelmä-
ßigen wöchentlichen Arbeitszeit unter Fortzahlung des Entgelts - 3 Tage 

2. für die Teilnahme an medizinisch wissenschaftlichen Kongressen, ärztlichen Weiter- 
und Fortbildungsveranstaltungen sowie ähnlichen Veranstaltungen außerhalb der 
dienstplanmäßigen Arbeitszeit unter Gutschrift auf das Arbeitszeitkonto - 1 Tag 

3. für die Teilnahme an der eigenen Prüfung zur Erlangung des Facharzttitels oder einer 
Subspezialisierung - 1 Tag. 
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2
Die Teilnahme gem. Satz 1 ist durch die Ärzte nachzuweisen  und verfällt zum Ende des 

Kalenderjahres, soweit der Inanspruchnahme nicht dringende betriebliche Gründe entge-
genstehen. 3Bei Kostenerstattung durch Dritte kann eine Freistellung für bis zu insgesamt 
7 Arbeitstagen erfolgen. 

 
Protokollerklärung zu Nr. 1 und 2: 

 

Hinsichtlich der Berechnung der Freistellung werden je Fortbildungstag die tatsächlich für 
die Fortbildung aufgewandten Stunden, maximal jedoch 1/5 der vertraglichen regelmäßi-
gen wöchentlichen Arbeitszeit gutgeschrieben. Fortbildungen an mehreren Tagen werden 
hierbei bis zur o.a. Grenze kumuliert. 

 
 
 

Abschnitt II Arbeitszeit 
 

§ 7 
Regelmäßige Arbeitszeit 

 
(1) 1

Die regelmäßige Arbeitszeit beträgt ausschließlich der Pausen durchschnittlich 40 Stun-
den wöchentlich. 2Die regelmäßige Arbeitszeit kann auf fünf Tage, aus notwendigen be-
trieblichen/dienstlichen Gründen auch auf sechs Tage verteilt werden. Der Dienstplan, 
welcher regelmäßig monatlich ausgerollt wird, soll spätestens 3 Wochen vor dessen In-
Kraft-Treten feststehen. 

 
(2) 1

Für die Berechnung des Durchschnitts der regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit ist 
ein Zeitraum von einem Jahr zugrunde zu legen. 2Abweichend von Satz 1 kann bei Ärzten, 
die ständig Wechselschicht- oder Schichtarbeit zu leisten haben, ein längerer Zeitraum 
zugrunde gelegt werden. 

 
(3) 1

Soweit es die betrieblichen/dienstlichen Verhältnisse zulassen, wird der Arzt am 24. De-
zember und am 31. Dezember unter Fortzahlung des Entgelts nach § 22 von der Arbeit 
freigestellt. 2Kann die Freistellung nach Satz 1 aus betrieblichen/ dienstlichen Gründen 
nicht erfolgen, ist entsprechender Freizeitausgleich innerhalb von drei Monaten zu gewäh-
ren. 3Die regelmäßige Arbeitszeit vermindert sich für den 24. Dezember und 31. Dezem-
ber, sofern sie auf einen Werktag fallen, um die dienstplanmäßig ausgefallenen Stunden. 

 
Protokollerklärung zu Absatz 3 Satz 3: 

 
Die Verminderung der regelmäßigen Arbeitszeit betrifft die Ärzte, die wegen des Dienst-
plans frei haben und deshalb ohne diese Regelung nacharbeiten müssten. 

 
(4) Aus dringenden betrieblichen/ dienstlichen Gründen kann auf der Grundlage einer Be-

triebs-/Dienstvereinbarung im Rahmen des § 7 Abs. 1, 2 und des § 12 ArbZG von den 
Vorschriften des Arbeitszeitgesetzes abgewichen werden. 

 
(5) 1

Die tägliche Arbeitszeit kann im Schichtdienst auf bis zu zwölf Stunden ausschließlich 
der Pausen ausgedehnt werden. 2In unmittelbarer Folge dürfen nicht mehr als vier Zwölf-
Stunden-Schichten und innerhalb von zwei Kalenderwochen nicht mehr als acht Zwölf-
Stunden-Schichten geleistet werden. 3Solche Schichten können nicht mit Bereitschafts-
dienst kombiniert werden. 
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(6) Ärzte sind im Rahmen begründeter betrieblicher Notwendigkeiten zur Leistung von Sonn-

tags-, Feiertags-, Nacht-, Wechselschicht-, Schichtarbeit sowie - bei Teilzeitbeschäftigung 
aufgrund arbeitsvertraglicher Regelung oder mit ihrer Zustimmung 
- zu Bereitschaftsdienst, Rufbereitschaft, Überstunden und Mehrarbeit verpflichtet. 

 
(7) 1

Durch Betriebsvereinbarung kann ein wöchentlicher Arbeitszeitkorridor von bis zu 45 
Stunden eingerichtet werden. 2Die innerhalb eines Arbeitszeitkorridors geleisteten zusätz-
lichen Arbeitsstunden werden im Rahmen des nach Absatz 2 Satz 1 festgelegten Zeit-
raums ausgeglichen. 

(8) 1
Durch Betriebsvereinbarung kann in der Zeit von 6 bis 20 Uhr eine tägliche Rahmenzeit 

von bis zu zwölf Stunden eingeführt werden. 2Die innerhalb der täglichen Rahmenzeit ge-
leisteten zusätzlichen Arbeitsstunden werden im Rahmen des nach Absatz 2 Satz 1 fest-
gelegten Zeitraums ausgeglichen. 

 
(9) 1

Über den Abschluss einer Betriebsvereinbarung nach den Absätzen 4, 7 und 8 ist der 
Marburger Bund Landesverband Sachsen unverzüglich zu informieren. 2 Er hat im Einzel-
fall innerhalb von vier Wochen die Möglichkeit, dem In-Kraft-Treten der Betriebsvereinba-
rung im Hinblick auf die Ärzte im Geltungsbereich dieses Tarifvertrages unter Angabe der 
Gründe zu widersprechen. 3In diesem Fall wird für Ärzte nach Satz 2 die Wirksamkeit der 
Betriebsvereinbarung ausgesetzt und es sind innerhalb von vier Wochen Tarifverhandlun-
gen zwischen der Klinikum St. Georg gGmbH und dem Marburger Bund Landesverband 
Sachsen über diesen Einzelfall aufzunehmen. 

 
(10) 1

Bei Dienstreisen gilt nur die Zeit der dienstlichen Inanspruchnahme am auswärtigen Ge-
schäftsort als Arbeitszeit. 2Für jeden Tag einschließlich der Reisetage wird jedoch min-
destens die auf ihn entfallende regelmäßige, durchschnittliche oder dienstplanmäßige Ar-
beitszeit berücksichtigt, wenn diese bei Nichtberücksichtigung der Reisezeit nicht erreicht 
würde. 3Überschreiten nicht anrechenbare Reisezeiten insgesamt 15 Stunden im Monat, 
so werden auf Antrag 25 v. H. dieser überschreitenden Zeiten bei fester Arbeitszeit als 
Freizeitausgleich gewährt und auf die Arbeitszeit angerechnet. 4Der besonderen Situation 
von Teilzeitbeschäftigten ist Rechnung zu tragen. 

 
Protokollerklärung zu § 7: 

 
Gleitzeitregelungen sind unter Wahrung der jeweils geltenden Mitbestimmungsrechte un-
abhängig von den Vorgaben zu Arbeitszeitkorridor und Rahmenzeit (Absätze 7 und 8) 
möglich. 

 
 

§ 8 
Arbeit an Sonn- und Feiertagen 

 

(1) 
1
Die regelmäßige Arbeitszeit vermindert sich für jeden gesetzlich anerkannten Wo-

chenfeiertag der auf einen Montag bis Freitag fällt um 1/5 der vertraglich vereinbarten 
durchschnittlichen wöchentlichen Arbeitszeit. 2Soweit die Arbeitszeit der Ärzte auf 6 
Tage verteilt ist, vermindert sich die regelmäßige Arbeitszeit für jeden gesetzlich an-
erkannten Wochenfeiertag der auf einen Montag bis Samstag fällt um 1/6 der vertrag-
lich vereinbarten durchschnittlichen wöchentlichen Arbeitszeit. 

 
(2) 

1
Ärzte, die regelmäßig an Sonn- und Feiertagen arbeiten müssen, erhalten innerhalb von 
zwei Wochen zwei arbeitsfreie Tage. 2Hiervon soll ein freier Tag auf einen Sonntag fallen. 
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3Mindestens ein Wochenende im Monat (Freitag ab 23.30 Uhr bis Montag 7.00 Uhr) muss 
frei sein. 

 
§ 9 

Sonderformen der Arbeit 
 

(1) 
1
Wechselschichtarbeit ist die Arbeit nach einem Schichtplan/Dienstplan, der einen regel-

mäßigen Wechsel der täglichen Arbeitszeit in Wechselschichten vorsieht, bei denen der 
Arzt längstens nach Ablauf eines Monats erneut zu mindestens zwei Nachtschichten her-
angezogen wird. 2Wechselschichten sind wechselnde Arbeitsschichten, in denen unun-
terbrochen bei Tag und Nacht, werktags, sonntags und feiertags gearbeitet wird. 3Nacht-
schichten sind Arbeitsschichten, die mindestens zwei Stunden Nachtarbeit umfassen. 

 
(2) Schichtarbeit ist die Arbeit nach einem Schichtplan, der einen regelmäßigen Wechsel des 

Beginns der täglichen Arbeitszeit um mindestens zwei Stunden in Zeitabschnitten von 
längstens einem Monat vorsieht, und die innerhalb einer Zeitspanne von mindestens 13 
Stunden geleistet wird. 

 
(3) Nachtarbeit ist die Arbeit zwischen 21 Uhr und 6 Uhr. 

 
(4) Mehrarbeit sind die Arbeitsstunden, die teilzeitbeschäftigte Ärzte über  die vereinbarte 

regelmäßige Arbeitszeit hinaus bis zur regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit von voll-
beschäftigten Ärztinnen und Ärzten (§ 7 Abs. 1 Satz 1) leisten. 

 
(5) 

1
Überstunden sind die auf Anordnung des Arbeitgebers geleisteten Arbeitsstunden, die 

über die im Rahmen der regelmäßigen Arbeitszeit von vollbeschäftigten Ärztinnen und 
Ärzten (§ 7 Abs. 1 Satz 1) für den Monat dienstplanmäßig bzw. betriebsüblich festgesetz-
ten Arbeitsstunden hinausgehen. 2Der Anspruch auf den Zeitzuschlag (§11 Abs. 1 S. 2 a) 
entsteht nach Ablauf des Kalendermonats, das Entgelt für die tatsächliche Arbeitsleistung 
(PE zu § 11 Abs. 1 S. 1) nach Ablauf eines Jahres, soweit sie nicht vorher durch vorrangig 
zu gewährende Freizeit ausgeglichen wurde. 

 
(6) Abweichend von Absatz 5 sind nur die Arbeitsstunden Überstunden, die 

 
a) im Falle der Festlegung eines Arbeitszeitkorridors nach § 7 Abs. 7 über 45 

Stunden oder über die vereinbarte Obergrenze hinaus, 
 

b) im Falle der Einführung einer täglichen Rahmenzeit nach § 7 Abs.  8 außerhalb 
der Rahmenzeit, 

 
c) im Falle von Wechselschicht- oder Schichtarbeit über die im Schichtplan festgeleg-

ten täglichen Arbeitsstunden einschließlich der im Schichtplan vorgesehenen Ar-
beitsstunden, die bezogen auf die regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit im Schicht-
planturnus nicht ausgeglichen werden, 

 
angeordnet worden sind. 
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§ 10 
Bereitschaftsdienst und Rufbereitschaft 

 
(1) 1Der Arzt ist verpflichtet, sich auf Anordnung des Arbeitgebers außerhalb der regelmäßi-

gen Arbeitszeit an einer vom Arbeitgeber bestimmten Stelle aufzuhalten, um im Bedarfs-
fall die Arbeit aufzunehmen (Bereitschaftsdienst). 2Der Arbeitgeber darf Bereitschafts-
dienst nur anordnen, wenn zu erwarten ist, dass zwar Arbeit anfällt, erfahrungsgemäß 
aber die Zeit ohne Arbeitsleistung überwiegt. 

 
(2) Wenn in die Arbeitszeit regelmäßig und in erheblichem Umfang Bereitschaftsdienst 

der Stufen I, II oder III fällt, kann unter den Voraussetzungen einer 
 

- Prüfung alternativer Arbeitszeitmodelle, 

- Belastungsanalyse gemäß § 5 ArbSchG und 
- ggf. daraus   resultierender   Maßnahmen   zur Gewährleistung des 

Gesundheitsschutzes 
 

im Rahmen des § 7 Abs. 1 Nr. 1 und 4, Abs. 2 Nr. 3 ArbZG die tägliche Arbeitszeit im 
Sinne des Arbeitszeitgesetzes abweichend von den §§ 3, 5 Abs. 1 und 2 und 6 Abs. 2 
ArbZG über acht Stunden hinaus auf bis zu 24 Stunden verlängert werden, wenn mindes-
tens die acht Stunden überschreitende Zeit als Bereitschaftsdienst abgeleistet wird. 

 
(3) freibleibend 

 
(4) Die tägliche Arbeitszeit darf bei Ableistung ausschließlich von Bereitschaftsdienst an 

Samstagen, Sonn- und Feiertagen max. 24 Stunden betragen, wenn dadurch für den ein-
zelnen Arzt mehr Wochenenden und Feiertage frei sind. 

 
(5) 1Wenn in die Arbeitszeit regelmäßig und in erheblichem Umfang Bereitschaftsdienst fällt, 

kann mit schriftlicher Einwilligung der Ärzte im Rahmen des § 7 Abs. 2a ArbZG und inner-
halb der Grenzwerte nach Absatz 2 eine Verlängerung der täglichen Arbeitszeit über acht 
Stunden hinaus auch ohne Zeitausgleich erfolgen. 2Die wöchentliche Arbeitszeit darf da-
bei durchschnittlich bis zu 60 Stunden betragen. 3Der Beschäftigte kann die Einwilligung 
mit einer Frist von sechs Monaten schriftlich widerrufen. 4Der Arbeitgeber darf den Be-
schäftigten nicht benachteiligen, weil dieser die Einwilligung zur Verlängerung der Arbeits-
zeit nicht erklärt oder die Einwilligung widerrufen hat. 

 
(6) 1Für den Ausgleichszeitraum nach den Absätzen 2 bis 5 gilt § 7 Abs. 2 Satz 1. 2Die über 

die nach Abs. 5 zulässigen Wochenarbeitszeitstunden hinausgehenden Bereitschafts-
dienstzeiten sind bis zum Ende des Ausgleichszeitraumes durch Freizeit auszugleichen. 

 
(7) 1Soweit Ärzte Teilzeitarbeit gemäß § 13 vereinbart haben, verringern sich die Höchstgren-

zen der wöchentlichen Arbeitszeit nach den Absätzen 2 bis 5 in demselben Verhältnis, 
wie die Arbeitszeit dieser Ärzte zu der regelmäßigen Arbeitszeit vollbeschäftigter Ärzte. 
2Mit Zustimmung des Arztes oder aufgrund von dringenden dienstlichen oder betriebli-
chen Belangen kann hiervon abgewichen werden.
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(8) 1Der Arzt hat sich auf Anordnung des Arbeitgebers außerhalb der regelmäßigen Arbeits-

zeit an einer dem Arbeitgeber anzuzeigenden Stelle aufzuhalten, um auf Abruf die Arbeit 
aufzunehmen (Rufbereitschaft). 2Rufbereitschaft wird nicht dadurch ausgeschlossen, 
dass der Arzt vom Arbeitgeber mit einem Mobiltelefon oder einem vergleichbaren techni-
schen Hilfsmittel zur Gewährleistung der Erreichbarkeit ausgestattet wird. 3Der Arbeitge-
ber darf Rufbereitschaft nur anordnen, wenn erfahrungsgemäß lediglich in Ausnahmefäl-
len Arbeit anfällt. 4Durch tatsächliche Arbeitsleistung innerhalb der Rufbereitschaft kann 
die tägliche Höchstarbeitszeit von zehn Stunden (§ 3 ArbZG) überschritten werden (§ 7 
ArbZG). 

 
(9) § 7 Abs. 4 bleibt im Übrigen unberührt. 
 
(10) 1Bei der Anordnung von Bereitschaftsdiensten gemäß der Absätze 2 bis 5 hat der Arzt 

grundsätzlich innerhalb eines Kalenderhalbjahres monatlich im Durchschnitt nur bis zu 
vier Bereitschaftsdienste zu leisten. 2Darüber hinausgehende Bereitschaftsdienste sind 
nur zu leisten, wenn andernfalls eine Gefährdung der Patientensicherheit droht. 3Bei Über-
schreitung der Höchstzahl zu leistender Bereitschaftsdienste in einem Ausgleichszeitraum 
erhält der Arzt für jeweils sechs weitere Bereitschaftsdienste einen Tag Zusatzurlaub im 
nachfolgenden Ausgleichszeitraum. 

 
(11) 1Bei der Anordnung von Bereitschaftsdienst oder Rufbereitschaft gemäß der Absätze 2 

bis 9 hat der Arzt an mindestens zwei Wochenenden (Freitag ab 21 Uhr bis Montag 5 Uhr) 
pro Monat im Durchschnitt innerhalb eines Kalenderhalbjahres keine Arbeitsleistung (re-
gelmäßige Arbeit, Bereitschaftsdienst oder Rufbereitschaft) zu leisten. 2Darüber hinaus-
gehende Arbeitsleistungen (regelmäßige Arbeit, Bereitschaftsdienst oder Rufbereitschaft) 
sind nur zu leisten, wenn andernfalls eine Gefährdung der Patienten-sicherheit droht. 3Auf 
Antrag des Arztes sind die nach Satz 2 nicht gewährten freien Wochenenden innerhalb des 
nächsten Kalenderhalbjahres zusätzlich zu gewähren. 4Am Ende des zweiten Kalender-
halbjahres müssen alle freien Wochenenden gewährt sein. 5Der Antrag nach Satz 3 ist 
innerhalb von vier Wochen nach Ablauf des Ausgleichszeitraumes nach Satz 1 zu stellen. 
6Jedenfalls ein freies Wochenende pro Monat ist zu gewährleisten. 

 
Protokollerklärung zu Abs. 2 und 5 

 

Der Gesundheitsschutz der Ärzte wird u.a. dadurch gewährleistet, dass 
 

a) die Arbeitszeit in einem zusammenhängenden Zeitraum von 26 Wochen 1560 Stunden 
(26 Wochen x 60 Stunden) nicht überschreitet (dabei werden tarifliche Urlaubstage mit 1/5 
der tariflichen wöchentlichen Arbeitszeit berücksichtigt) und 

 
b) dem Arzt das Recht zu einer jährlichen, für ihn kostenfreien arbeitsmedizinischen Un-
tersuchung bei einem vom Arbeitgeber bestimmten Arzt / Betriebsarzt (unbeschadet der 
Pflichten aus anderen Rechtsvorschriften) gewährt wird. Diese Untersuchung hat zum Ziel, 
festzustellen, dass keine Hinderungsgründe für die Teilnahme an den erweiterten Arbeits-
zeiten gemäß Satz 1 bestehen. 

 
 

Protokollerklärung zu Absatz 10: 
 

1. Das Kalenderhalbjahr beginnt jeweils am 01.01. bzw. am 01.07. eines Jahres. 
 

2. Bei der Ermittlung der Höchstzahl der Bereitschaftsdienste im Ausgleichs-
zeitraum wird ein Bereitschaftsdienst 
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- von bis zu 12 Stunden mit dem Faktor 0,5, und 
- von mehr als 12 Stunden mit dem Faktor 1,0 

 
multipliziert. Die Faktorisierung gilt ebenso für die Berechnung der Anzahl der Bereit-
schaftsdienste bei der Ermittlung des Zusatzurlaubes. 

 
3. Zur Ermittlung der Höchstzahl zu leistender Bereitschaftsdienste im Aus-

gleichszeitraum wird folgende Formel verwendet: 
 

 

4. Es finden die kaufmännischen Rundungsregelungen Anwendung. 
 

5. Tage, die den Ausgleichszeitraum verkürzen sind 
- Tage aufgrund von Ausfallzeiten, die bis zum Zeitpunkt der Genehmi-
gung des Dienstplanes feststehen (z.B. Urlaub und geplante Krankheitsaus-
fälle wie 
z.B. aufgrund von Rehabilitations- und Kuraufenthalte) 
- Tage mit Arbeitsunterbrechungen (z.B. Mutterschutz) und/oder Ruhen 
des Arbeitsverhältnisses (z.B. Eltern- oder Pflegezeit, Sonderurlaub) 

 
Für Tage aufgrund von Ausfallzeiten, die dem Arbeitgeber nach Genehmi-
gung des Dienstplanes bekannt werden (z.B. kurzfristige Ausfallzeit aufgrund 
von Krankheit), wird die ursprüngliche Dienstplanung zu Grunde gelegt. 

 
 

Protokollerklärung zu Absatz 11: 
 

1. Das Kalenderhalbjahr beginnt jeweils am 01.01. bzw. am 01.07. eines Jahres. 
 

2. Zur Ermittlung der Mindestanzahl der Wochenenden, an denen keine Arbeits-
leistung im Ausgleichszeitraum zu erbringen ist, wird folgende Formel ver-
wendet: 

 

 
 

3. Es finden die kaufmännischen Rundungsregelungen Anwendung. 
 

4. Tage, die den Ausgleichszeitraum verkürzen sind 
 
- Tage aufgrund von Ausfallzeiten, die bis zum Zeitpunkt der Genehmi-
gung des Dienstplanes feststehen (z.B. Urlaub und geplante Krankheitsaus-
fälle wie z.B. aufgrund von Rehabilitations- und Kuraufenthalten) 

Höchstzahl zu leistender BD = 24 * (Tage im Kalenderhalbjahr – Tage, die 
den Ausgleichszeitraum verkürzen) 

Tage im Kalenderhalbjahr 

Mindestanzahl der WE, an denen 
keine Arbeitsleistung zu erbringen ist = 12 * (Tage im Kalenderhalbjahr - Tage, 

die den Ausgleichszeitraum verkürzen) 
Tage im Kalenderhalbjahr 
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- Tage mit Arbeitsunterbrechungen (z.B. Mutterschutz) und/oder Ruhen 
des Arbeitsverhältnisses (z.B. Eltern- oder Pflegezeit, Sonderurlaub) 

 
Als Wochenenden, an denen keine Arbeitsleistung zu erbringen ist, gelten 
auch dienstplanmäßig als frei geplante Wochenenden mit Ausfallzeiten, die 
dem Arbeitgeber nach Genehmigung des Dienstplanes bekannt werden (z.B. 
bei kurzfristiger Ausfallzeit aufgrund von Krankheit). 

 
 

§ 11 
Ausgleich für Sonderformen der Arbeit 

 
(1) 1Der Arzt erhält neben dem Entgelt für die tatsächliche Arbeitsleistung Zeitzuschläge. 2Die 

Zeitzuschläge betragen - auch bei teilzeitbeschäftigten Ärzten - je Stunde 
 

a) für Überstunden 15 v.H., 
b) für Nachtarbeit 15 v.H., 

 
-zzgl. für Nachtarbeit in Wechsel- 
schichtarbeit zwischen 21 - 6 Uhr 7,50 EUR / Stunde 

 
c) für Sonntagsarbeit 40 v.H., 
d) bei Feiertagsarbeit 

- ohne Freizeitausgleich 135 v.H., 
- mit Freizeitausgleich 35 v.H., 

 
e) für Arbeit am 24. Dezember und 

am 31. Dezember jeweils ab 6 Uhr 35 v.H., 
 

des auf eine Stunde entfallenden Anteils des Tabellenentgelts der Stufe 3 der jeweiligen 
Entgeltgruppe, bei Ärzten gemäß § 16 Buchst. c und d der höchsten tariflichen Stufe. 

 
3Für Arbeit an Samstagen von 13 bis 21 Uhr, soweit diese nicht im Rahmen von Wechsel-
schicht- oder Schichtarbeit anfällt, beträgt der Zeitzuschlag 0,64 Euro je Stunde. 4Beim 
Zusammentreffen von Zeitzuschlägen nach Satz 2 Buchst. c bis e sowie Satz 3 wird nur 
der höchste Zeitzuschlag gezahlt. 

 
Protokollerklärung zu Absatz 1 Satz 1: 
Bei Überstunden richtet sich das Entgelt für die tatsächliche Arbeitsleistung nach der individuellen 
Stufe der jeweiligen Entgeltgruppe, höchstens jedoch nach der Stufe 4. 

 
Protokollerklärung zu Absatz 1 Satz 2 Buchst. 1 b: 
Wechselschicht ist unabhängig von § 9 Abs. 1 gegeben, soweit der Arzt, welcher üblicherweise 
nicht in Wechselschicht arbeitet, zusammenhängend mindestens 7 Tage in einem Bereich mit voll-
kontinuierlicher Wechselschicht eingesetzt wird. 

 
Protokollerklärung zu Absatz 1 Satz 2 Buchst. d: 
1Der Freizeitausgleich muss im Dienstplan besonders ausgewiesen und bezeichnet werden. 2Falls 
kein Freizeitausgleich gewährt wird, werden als Entgelt einschließlich des Zeitzuschlags und des 
auf den Feiertag entfallenden Tabellenentgelts höchstens 235 v.H. gezahlt. 

 
(2) Für Arbeitsstunden, die keine Überstunden sind und die aus betrieblichen/dienstlichen 

Gründen nicht innerhalb des nach § 7 Abs. 2 Satz 1 oder 2 festgelegten Zeitraums mit 
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Freizeit ausgeglichen werden, erhält der Arzt je Stunde 100 v.H. des auf eine Stunde 
entfallenden Anteils des Tabellenentgelts der jeweiligen Entgeltgruppe und Stufe. 

 
Protokollerklärung zu Absatz 2 Satz 1: 

 

Mit dem Begriff „Arbeitsstunden“ sind nicht die Stunden gemeint, die im Rahmen von Gleitzeitre-
gelungen im Sinne der Protokollerklärung zu § 7 anfallen, es sei denn, sie sind angeordnet worden. 

 
(3) 1Für die Rufbereitschaft wird eine tägliche Pauschale je Entgeltgruppe bezahlt. 2Sie be-

trägt für die Tage Montag bis Freitag das Zweifache, für Samstag, Sonntag sowie für Fei-
ertage das Vierfache des auf eine Stunde entfallenden Anteils des Tabellenentgelts der 
jeweiligen Entgeltgruppe und Stufe. 3Maßgebend für die Bemessung der Pauschale nach 
Satz 2 ist der Tag, an dem die Rufbereitschaft beginnt. 4Hinsichtlich der Arbeitsleistung 
wird jede einzelne Inanspruchnahme innerhalb der Rufbereitschaft mit einem Einsatz im 
Krankenhaus einschließlich der hierfür erforderlichen Wegezeiten auf eine volle Stunde 
gerundet. 5Für die Inanspruchnahme wird das Entgelt für Überstunden sowie etwaige Zeit-
zuschläge nach Absatz 1 gezahlt. 6Wird die Arbeitsleistung innerhalb der Rufbereitschaft 
am Aufenthaltsort im Sinne des § 10 Abs. 8 telefonisch (z.B. in Form einer Auskunft) oder 
mittels technischer Einrichtungen erbracht, wird abweichend von Satz 4 die Summe dieser 
Arbeitsleistungen auf die nächste volle Stunde gerundet und mit dem Entgelt für Über-
stunden sowie mit etwaigen Zeitzuschlägen nach Absatz 1 bezahlt. 7Satz 1 gilt nicht im 
Falle einer stundenweisen Rufbereitschaft. 8Eine Rufbereitschaft im Sinne von Satz 6 liegt 
bei einer ununterbrochenen Rufbereitschaft von weniger als zwölf Stunden vor. 9In diesem 
Fall wird abweichend von den Sätzen 2 und 3 für jede angefangene Stunde der Rufbe-
reitschaft 12,5 v.H. des auf eine Stunde entfallenden Anteils des Tabellenentgelts der je-
weiligen Entgeltgruppe und Stufe gezahlt. 

 

Protokollerklärung zu Absatz 3: 
 

1Zur Ermittlung der Tage einer Rufbereitschaft, für die eine Pauschale gezahlt wird, ist auf 
den Tag des Beginns der Rufbereitschaft abzustellen. 
2Die Regelung des Absatz 3 ist bis einschließlich 30.06.2013 gültig und wird ab 01.07.2013 durch 
die Regelung zum Rufbereitschaftsdienstentgelt gem. § 12a ersetzt. 

 
(4) (gestrichen) 

 
Protokollerklärung zu Abs. 4 und 1 b): 

 

Die Wechselschichtzulage gem. § 11 Abs. 4 TV-Ärzte/VKA wirkt bis zum 30.06.2013 fort und entfällt 
ab 01.07.2013. Gleichzeitig tritt ab 01.07.2013 der Zeitzuschlag für Nachtarbeit in Wechselschicht-
arbeit zwischen 21 - 6 Uhr gem. § 11 Abs. 1 S. 2 b) in Kraft. 

 
 

(5) 1Ärzte, die ständig Schichtarbeit leisten, erhalten eine Schichtzulage von 200 Euro mo-
natlich. 2Ärzte, die nicht ständig Schichtarbeit leisten, erhalten eine Schichtzulage von 
0,36 Euro pro Stunde. 

 
(6) Ärzte, die nach Genehmigung des Dienstplans kurzfristig, d.h. 1 Werktag vor Dienstbe-

ginn, vertretungsweise den krankheitsbedingt vakanten Ausfall des Dienstverhinderten 
übernehmen, erhalten 30% der als Arbeitszeit bewerteten vertretungsweise übernom-
menen Dienstzeit gutgeschrieben, soweit die Krankenstandsquote unter 2,5 % (Stand 
Kalendervorjahr) liegt. 

 
Protokollerklärung zu Abs. 6: 

 
1Die zusätzliche Freistellung / Stundengutschrift betrifft ausschließlich die kurzfristige 
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Übernahme von Bereitschafts- und Rufbereitschaftsdiensten mit größer gleich 12,0 Stunden. 
2Der Arbeitgeber ist im Rahmen der Mitbestimmung berechtigt, jahresweise statistische, ggf. 
auch einzelfallbezogene, Auswertungen zur Vermeidung von Missbrauch zu erheben. 3Die Be-
rechnung der Ausfallzeitenquote für das jeweilige Kalenderjahr erfolgt für die Dienstart über die 
Formel 

Krankenstandsquote Vorjahr (%) =Ausfallzeit Krankheit/Kur (Ist-Arbeitsstunden) x 100 
Gesamtarbeitszeit (Soll-Arbeitsstunden) 

 
 

§ 12 
Bereitschaftsdienstentgelt 

 
(1) 1Zum Zwecke der Entgeltberechnung wird die Zeit des Bereitschaftsdienstes einschließ-

lich der geleisteten Arbeit nach dem Maß der während des Bereitschaftsdienstes erfah-
rungsgemäß durchschnittlich anfallenden Arbeitsleistungen wie folgt als Arbeitszeit ge-
wertet: 

 
 

Stufe 
Arbeitsleistung innerhalb des 

Bereitschaftsdienstes 
Bewertung als Arbeits- 

zeit 

I bis zu 25 v.H. 65 v.H. 

II mehr als 25 bis 40 v.H. 80 v.H. 

III mehr als 40 bis 49 v.H. 95 v.H.“ 
 
 

2Die Zuweisung zu den einzelnen Stufen des Bereitschaftsdienstes erfolgt als Nebenab-
rede (§ 2 Abs. 3) zum Arbeitsvertrag. 3Die Nebenabrede ist abweichend von § 
2 Abs. 3 Satz 2 mit einer Frist von drei Monaten jeweils zum Ende eines Kalender-
halbjahres kündbar. 

 
(2) Für die als Arbeitszeit gewertete Zeit des Bereitschaftsdienstes wird das nachstehende 

Entgelt je Stunde gezahlt: 
 

 ab 1. Januar 2022 ab 1. Juli 2022 ab 1. März 2023 

EG IV 40,22 € 41,02 € 41,84 € 

EG III 37,81 € 38,57 € 39,34 € 

EG II 34,82 € 35,52 € 36,23 € 

EG I 30,02 € 30,62 € 31,23 €“ 

 
 

(3) 1Der Arzt erhält zusätzlich zu dem Stundenentgelt gemäß der Tabelle in § 12 Abs. 2 Satz 
1 für die Zeit des Bereitschaftsdienstes ab der 97. Bereitschaftsdienststunde und den fol-
genden Bereitschaftsdienststunden im Kalendermonat einen Zuschlag. 2Der Zuschlag 
nach Satz 1 beträgt 5 v.H. des Stundenentgelts gemäß der Tabelle in § 12 Abs. 2 Satz 1. 
3Dieser Zuschlag kann nicht in Freizeit abgegolten werden. 

 
(4) 1Der Arzt erhält zusätzlich zu dem Entgelt nach den Absätzen 1 und 2 für jede nach Absatz 

1 als Arbeitszeit gewertete Stunde, die an einem Feiertag geleistet worden ist, einen 
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Zeitzuschlag in Höhe von 25 v.H. des Stundenentgelts nach Absatz 2 Satz 1. 2Weiterge-
hende Ansprüche auf Zeitzuschläge bestehen nicht. 

 
(5) 1Der Arzt erhält zusätzlich zu dem Stundenentgelt gemäß der Tabelle in § 12 Abs. 2 für 

die Zeit des Bereitschaftsdienstes in den Nachtstunden (§ 9 Abs. 3) je Stunde einen Zeit-
zuschlag in Höhe von 15 v.H. des Stundenentgelts gemäß der Tabelle in § 12 Abs. 2. 
2Dieser Zeitzuschlag kann nicht in Freizeit abgegolten werden. 3Absatz 4 Satz 2 gilt ent-
sprechend. 

 
(6) 1Die nach Absatz 1 errechnete Arbeitszeit kann bei Ärzten, einschließlich der eines ggf. 

nach Absatz 4 zu zahlenden Zeitzuschlags 1:1 entsprechenden Arbeitszeit, anstelle der 
Auszahlung des sich nach den Absätzen 1, 2 und 4 ergebenden Entgelts bis zum Ende 
des dritten Kalendermonats auch durch entsprechende Freizeit abgegolten werden (Frei-
zeitausgleich).  2Erfolgt Freizeitausgleich in Zeiten, zu denen gemäß §§ 5 und 7 Abs. 9 
ArbZG Ruhezeit zu gewähren ist, wird abweichend von Absatz 1 und Satz 1 diese Zeit in 
der Bereitschaftsdienststufe III mit dem Faktor 100 v.H., in der Bereitschaftsdienststufe II 
mit dem Faktor 85 v.H. und in der Bereitschaftsdienststufe I mit dem Faktor 70 v.H. als 
Arbeitszeit bewertet. 3Für die Zeit des Freizeitausgleichs werden das Entgelt (§ 18) und 
die in Monatsbeträgen festgelegten Zulagen fortgezahlt. 

 

Protokollerklärung:  
1Die Tarifparteien sind sich einig, dass nach Bewährung der Faktorisierung der Rufbereitschaft 
gem. § 12a auch hinsichtlich der Bereitschaftsdienstbezahlung eine Umstellung zur Faktorisierung 
ab dem Jahr 2014 nach Vorliegen folgender Voraussetzungen erfolgen soll: 

 
- Genehmigung durch das Finanzamt Leipzig 
- Vorliegen der technischen Voraussetzungen 

2Bis zum Zeitpunkt der Einführung gelten die o.a. Regelungen zur Bereitschaftsdienstbezahlung 
des § 12 TV-Ärzte/VKA (nebst der Protokollerklärung zu § 12) in der derzeit gültigen Fassung ab 
dem 01.05.2012 mit der Maßgabe -statischer- Entgeltbeträge nach Abs. 2 fort. 

3Auf Antrag einer Tarifpartei ist durch die Tarifkommission die Bewertung der Einführungsphase 
der Rufbereitschaft und Verhandlungen zur Einführung der Faktorisierung der Bereitschaftsdienst-
bezahlung aufzunehmen. 

 
 

§ 12a             
Rufbereitschaftsdienstentgelt 

 
(1) Rufbereitschaftsdienste werden wie folgt als Arbeitszeit bewertet: 

 
 Faktor Faktor Faktor 

Stufe III 
= > 12 Stunden 

 Stufe I Stufe II 

Ruf- Bereitschafts-
dienstzeit 

 
< 12 Stunden 

 
= > 12 Stunden 

  

(Zeitrahmen entsprechend 
§ 3b EStG) 

 Montag bis 
Freitag 

 
samstags 

sonn- und 
feiertags 

 in % in % in % in % 

werktags von 6 bis 20 Uhr 12,50 12,90 16,67  

werktags von 4 bis 6 Uhr 10,00 10,32 13,34  
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werktags von 20 bis 24 Uhr 10,00 10,32 13,34 

werktags von 0 bis 4 Uhr 8,93 9,21 11,91  

sonntags (bis 4 Uhr 
Folgetag) 8,33   11,11 

feiertags (gesetzliche) bis 
4 Uhr am Folgetag) 5,56  7,41 

Silvester von 14 bis 24 Uhr 5,56 7,41 
weihnachtsfeiertags (bis 4 
Uhr am Folgetag) 5,00  6,67 

heiligabends 14 bis 24 Uhr 5,00 6,67 

01. Mai 5,00 6,67 
 

(2) Für die als Arbeitszeit gewertete Zeit des Rufbereitschaftsdienstes wird das individuelle 
Stundenentgelt gezahlt. 

 

(3) Der Arzt erhält zusätzlich auf das nach Absatz 1 und 2 für den jeweiligen Zeitrahmen er-
mittelten Entgelt den für diesen Zeitrahmen festgelegten Zuschlag gemäß folgender Ta-
belle: 

 
 
 

 
Bereitschaftsdienstzeit 

Steuerfreier 
Zuschlagsfaktor 
gem. § 3b EStG 
in % 

 
werktags von 6 bis 20 Uhr 

 
0,00 

werktags von 4 bis 6 Uhr 25,00 

werktags von 20 bis 24 Uhr 25,00 

werktags von 0 bis 4 Uhr 40,00 

sonntags (bis 4 Uhr Folgetag) 50,00 

feiertags (gesetzliche) (bis 
4 Uhr am Folgetag) 125,00 

Silvester von 14 bis 24 Uhr 125,00 
weihnachtsfeiertags (bis 4 Uhr 
am Folgetag) 150,00 

heiligabends 14 bis 24 Uhr 150,00 

01. Mai 150,00 
 

(3a) 1Beim Zusammentreffen von steuerfreien Zuschlagsfaktoren nach Abs. 3 wird jeweils nur 
der höchste steuerfreie Zuschlagsfaktor gezahlt. 2Darüber hinaus werden über den steu-
erfreien Zuschlagsfaktor nach Abs. 3 hinaus keine weiteren Zeitzuschläge gemäß § 11 für 
die Rufbereitschaft gezahlt. 3Die Ansprüche auf die Zeitzuschläge können nicht in Freizeit 
abgegolten werden. 
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(4) 1Hinsichtlich der Arbeitsleistung wird jede einzelne Inanspruchnahme innerhalb der Ruf-
bereitschaft mit einem Einsatz im Krankenhaus einschließlich der hierfür erforderlichen 
Wegezeiten auf eine volle Stunde gerundet. 2Für die Inanspruchnahme wird das Entgelt 
für Überstunden sowie etwaige Zeitzuschläge nach § 11 Absatz 1 gezahlt. Wird die Ar-
beitsleistung innerhalb der Rufbereitschaft am Aufenthaltsort im Sinne des § 10 Absatz 8 
telefonisch (z. B. in Form einer Auskunft) oder mittels technischer Einrichtungen erbracht, 
wird abweichend von Satz 1 die Summe dieser Arbeitsleistungen auf die nächste volle 
Stunde gerundet und mit dem Entgelt für Überstunden sowie mit etwaigen Zeitzuschlägen 
nach 11 Absatz 1 bezahlt. 

 
(5) Sollte durch Änderungen der gesetzlichen Grundlagen oder durch Rechtsprechung die 

zum Zeitpunkt der Inkraftsetzung dieses Tarifvertrages geltende Steuer- und Sozialversi-
cherungsfreiheit entfallen, gilt ab diesem Zeitpunkt die vor Inkrafttreten dieses Tarifvertra-
ges gültige Regelung für die Rufbereitschaftsdienstvergütung. 

 

Protokollerklärung:  
 

1Die Tarifparteien sind sich einig, dass mit der Faktorisierung der Rufbereitschaft ein Pilotprojekt 
geschaffen wurde, welches nach erfolgreichem Ablauf einer Testphase die Vorlage für die Bereit-
schaftsdienstbezahlung gem. § 12 bilden soll. 2Die Regelung tritt abweichend ab 
01.07.2013 nach Vorliegen der Voraussetzungen 

- Genehmigung durch das Finanzamt Leipzig 
- Vorliegen der technischen Voraussetzungen 

 
in Kraft. 3Bis zu diesem Zeitpunkt gilt die bisherige Regelung gem. § 11 Abs. 3 TV-Ärzte/VKA in 
seiner aktuellen Fassung fort. 4Auf Antrag einer Tarifpartei ist durch die Tarifkommission die 
Bewertung der Einführungsphase vorzunehmen. 

 
 

§ 13 
Teilzeitbeschäftigung 

 
(1) 1Mit Ärzten soll auf Antrag eine geringere als die vertraglich festgelegte Arbeitszeit verein-

bart werden, wenn sie 
 

a) mindestens ein Kind unter 18 Jahren oder 

b) einen nach ärztlichem Gutachten pflegebedürftigen sonstigen Angehörigen 
 

tatsächlich betreuen oder pflegen und dringende dienstliche bzw. betriebliche Belange 
nicht entgegenstehen. 2 Die Teilzeitbeschäftigung nach Satz 1 ist auf Antrag auf bis zu 
fünf Jahre zu befristen. 3Sie kann verlängert werden; der Antrag ist spätestens sechs Mo-
nate vor Ablauf der vereinbarten Teilzeitbeschäftigung zu stellen. 4Bei der Gestaltung der 
Arbeitszeit hat der Arbeitgeber im Rahmen der dienstlichen bzw. betrieblichen Möglich-
keiten der besonderen persönlichen Situation der Ärztin/des Arztes nach Satz 1 Rechnung 
zu tragen. 

 
(2) Ärzte, die in anderen als den in Absatz 1 genannten Fällen eine Teilzeitbeschäftigung 

vereinbaren wollen, können von ihrem Arbeitgeber verlangen, dass er mit ihnen die Mög-
lichkeit einer Teilzeitbeschäftigung mit dem Ziel erörtert, zu einer entsprechenden Verein-
barung zu gelangen. 

 
(3) Ist mit früher vollbeschäftigten Ärzten auf ihren Wunsch eine nicht befristete 
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Teilzeitbeschäftigung vereinbart worden, sollen sie bei späterer Besetzung eines Vollzeit-
arbeitsplatzes bei gleicher Eignung im Rahmen der dienstlichen bzw. betrieblichen Mög-
lichkeiten bevorzugt berücksichtigt werden. 

 
 

§ 13a 
Pflegezeit für nahe Angehörige 

 
(1) Beschäftigte sind von der Arbeitsleistung vollständig oder teilweise unentgeltlich freizu-

stellen, wenn sie einen pflegebedürftigen nahen Angehörigen in häuslicher Umgebung 
pflegen (Pflegezeit). 

 
(2) 1Die Beschäftigten haben die Pflegebedürftigkeit des nahen Angehörigen durch Vorlage 

einer Bescheinigung der Pflegekasse oder des Medizinischen Dienstes der Krankenver-
sicherung nachzuweisen. 2Bei in der privaten Pflege-Pflichtversicherung versicherten Pfle-
gebedürftigen ist ein entsprechender Nachweis zu erbringen. 

 
(3) 1Wer Pflegezeit beanspruchen will, muss dies dem Arbeitgeber spätestens zehn Arbeits-

tage vor Beginn schriftlich ankündigen und gleichzeitig erklären, für welchen Zeitraum und 
in welchem Umfang die Freistellung von der Arbeitsleistung in Anspruch genommen wer-
den soll. 2Wenn nur teilweise Freistellung in Anspruch genommen wird, ist auch die ge-
wünschte Verteilung der Arbeitszeit anzugeben. 

 
(4) 1Wenn nur teilweise Freistellung in Anspruch genommen wird, haben Arbeitgeber und 

Beschäftigte über die Verringerung und die Verteilung der Arbeitszeit eine schriftliche Ver-
einbarung zu treffen. 2Hierbei hat der Arbeitgeber den Wünschen der Beschäftigten zu 
entsprechen, es sei denn, dass dringende betriebliche Gründe entgegenstehen. 

 
(5) 1Die Höchstdauer der Pflegezeit beträgt für jeden pflegebedürftigen nahen Angehörigen 

längstens sechs Monate. 2Für einen kürzeren Zeitraum in Anspruch genommene Pflege-
zeit kann bis zur Höchstdauer verlängert werden, wenn der Arbeitgeber zustimmt. 3Eine 
Verlängerung bis zur Höchstdauer kann verlangt werden, wenn ein vorgesehener Wech-
sel in der Person des Pflegenden aus einem wichtigen Grund nicht erfolgen kann. 4Die 
Pflegezeit wird auf Berufsbildungszeiten nicht angerechnet. 

(6) 1Ist der nahe Angehörige nicht mehr pflegebedürftig oder die häusliche Pflege des nahen 
Angehörigen unmöglich oder unzumutbar, endet die Pflegezeit vier Wochen nach Eintritt 
der veränderten Umstände. 2Der Arbeitgeber ist über die veränderten Umstände unver-
züglich zu unterrichten. 3Im Übrigen kann die Pflegezeit nur vorzeitig beendet werden, 
wenn der Arbeitgeber zustimmt. 

 
(7) 1Im Übrigen bleiben die Regelungen des PflegeZG unberührt. 2Für die bezahlte Freistel-

lung gilt § 30 Abs. 1 dieses Tarifvertrages. 
 

(8) Im Falle der Inanspruchnahme von Pflegezeit verlängert sich das befristete Arbeitsver-
hältnis im Einvernehmen mit der Ärztin/dem Arzt in Weiterbildung um die Zeit der Freistel-
lung entsprechend § 1 Abs. 4 ÄrzteBefrG. 

 
 

§ 14 
Arbeitszeitdokumentation 

 
Die Arbeitszeiten der Ärzte sind durch elektronische Verfahren oder auf andere Art in 
geeigneter Weise objektiv zu erfassen und zu dokumentieren. 
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Abschnitt III     
Eingruppierung und Entgelt 

 

§ 15 
Allgemeine Eingruppierungsregelungen 

 
(1) 1Die Eingruppierung der Ärzte richtet sich nach den Tätigkeitsmerkmalen des § 16. 2Der 

Arzt erhält Entgelt nach der Entgeltgruppe, in der er eingruppiert ist. 
 

(2) 1Der Arzt ist in der Entgeltgruppe eingruppiert, deren Tätigkeitsmerkmalen die gesamte 
von ihr/ihm nicht nur vorübergehend auszuübende Tätigkeit entspricht. 2Die gesamte aus-
zuübende Tätigkeit entspricht den Tätigkeitsmerkmalen einer Entgeltgruppe, wenn zeitlich 
mindestens zur Hälfte Arbeitsvorgänge anfallen, die für sich genommen die Anforderun-
gen eines Tätigkeitsmerkmals oder mehrerer Tätigkeitsmerkmale dieser Entgeltgruppe 
erfüllen. 3Kann die Erfüllung einer Anforderung in der Regel erst bei der Betrachtung meh-
rerer Arbeitsvorgänge festgestellt werden, sind diese Arbeitsvorgänge für die Feststel-
lung, ob diese Anforderung erfüllt ist, insoweit zusammen zu beurteilen. 4Ist in einem Tä-
tigkeitsmerkmal als Anforderung eine Voraussetzung in der Person des Angestellten be-
stimmt, muss auch diese Anforderung erfüllt sein. 

 
Protokollerklärungen zu § 15 Abs. 2: 

 

a. Arbeitsvorgänge sind Arbeitsleistungen (einschließlich Zusammenhangsarbeiten), die, bezo-
gen auf den Aufgabenkreis des Arztes, zu einem bei natürlicher Betrachtung abgrenzbaren 
Arbeitsergebnis führen (z.B. Erstellung eines EKG). Jeder einzelne Arbeitsvorgang ist als 
solcher zu bewerten und darf dabei hinsichtlich der Anforderungen zeitlich nicht aufgespalten 
werden. 

 
b. Eine Anforderung im Sinne des Satzes 2 ist auch das in einem Tätigkeitsmerkmal geforderte 

Herausheben der Tätigkeit aus einer niedrigeren Entgeltgruppe. 
 

(3) Die Entgeltgruppe des Arztes ist im Arbeitsvertrag anzugeben. 
 
 

§ 16 
Eingruppierung 

 
Ärzte sind wie folgt eingruppiert: 

 
a) Entgeltgruppe I: 

Arzt mit entsprechender Tätigkeit. 
 

b) Entgeltgruppe II: 
Facharzt mit entsprechender Tätigkeit 

 
Protokollerklärung zu Buchst. b: 

 

Facharzt ist derjenige Arzt, der aufgrund abgeschlossener Facharztweiterbildung in seinem 
Fachgebiet tätig ist. 
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c) Entgeltgruppe III: 

Oberarzt 
 

Protokollerklärung zu Buchst. c: 

1Oberarzt ist derjenige Arzt, der vom Arbeitgeber arbeitsvertraglich in dieser Funktion einge-
stellt wurde. 2Es wird klargestellt, dass die Fachärzte mit einer unbefristeten Berufung zum 
Oberarzt in der Entgeltgruppe III eingruppiert sind; neue Arbeitsverträge werden nicht ausge-
händigt. Funktionsoberärzte werden als Fachärzte hiervon nicht erfasst. 

 

d) Entgeltgruppe IV: 
Leitender Oberarzt ist derjenige Arzt, dem die ständige Vertretung des leitenden Arz-
tes (Chefarzt) vom Arbeitgeber ausdrücklich übertragen worden ist. 

 
Protokollerklärung zu Buchst. d: 

 
1Leitender Oberarzt ist nur derjenige Arzt, der den leitenden Arzt in der Gesamtheit seiner 
Dienstaufgaben vertritt. Das 2Tätigkeitsmerkmal kann daher innerhalb einer Klinik in der Regel 
nur von einem Arzt erfüllt werden. 

 
 

§ 17 
Vorübergehende Übertragung einer höherwertigen Tätigkeit 

 
(1) Wird dem Arzt vorübergehend eine andere Tätigkeit übertragen, die den Tätigkeitsmerk-

malen einer höheren als seiner Eingruppierung entspricht, und hat er diese mindestens 
einen Monat ausgeübt, erhält er für die Dauer der Ausübung eine persönliche Zulage 
rückwirkend ab dem ersten Tag der Übertragung der Tätigkeit. 

 
(2) Die persönliche Zulage bemisst sich für Ärzte, die in eine der Entgeltgruppen I bis IV ein-

gruppiert sind, aus dem Unterschiedsbetrag zu dem Tabellenentgelt, das sich für den Arzt  
bei dauerhafter Übertragung nach §  20 Abs. 4 ergeben hätte. 

 
 

§ 18 
Tabellenentgelt 

 
(1) 1Der Arzt erhält monatlich ein Tabellenentgelt nach der Anlage 1. 2Die Höhe bestimmt 

sich nach der Entgeltgruppe, in die er eingruppiert ist, und nach der für ihn geltenden 
Stufe. 

 
(2) Für Ärzte gemäß § 16 Buchst. c und d ist die Vereinbarung eines außertariflichen Entgelts 

jeweils nach Ablauf einer angemessenen, in der letzten tariflich ausgewiesenen Stufe ver-
brachten Zeit zulässig. 

 
 

§ 19 
Stufen der Entgelttabelle 

 
(1) Ärzte erreichen die jeweils nächste Stufe - in Abhängigkeit von ihrer Leistung gemäß § 20 

Abs. 2 - nach den Zeiten einer Tätigkeit innerhalb derselben Entgeltgruppe bei ihrem Ar-
beitgeber (Stufenlaufzeit) und zwar in 
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a) Entgeltgruppe I 
Stufe 2: nach einjähriger ärztlicher Tätigkeit 
Stufe 3: nach zweijähriger ärztlicher Tätigkeit 
Stufe 4: nach dreijähriger ärztlicher Tätigkeit 
Stufe 5: nach vierjähriger ärztlicher Tätigkeit, 
Stufe 6: nach fünfjähriger ärztlicher Tätigkeit 

 
b) Entgeltgruppe II 

Stufe 2:  nach dreijähriger fachärztlicher Tätigkeit 
Stufe 3: nach sechsjähriger fachärztlicher Tätigkeit 
Stufe 4: nach achtjähriger fachärztlicher Tätigkeit 
Stufe 5: nach zehnjähriger fachärztlicher Tätigkeit 
Stufe 6: nach zwölfjähriger fachärztlicher Tätigkeit 
Stufe 7: nach fünfzehnjähriger fachärztlicher Tätigkeit 

 
c) Entgeltgruppe III 

Stufe 2: nach dreijähriger oberärztlicher Tätigkeit. 
Stufe 3: nach sechsjähriger oberärztlicher Tätigkeit 
Stufe 4: nach achtjähriger oberärztlicher Tätigkeit 

 
d) Entgeltgruppe IV 

Stufe 2: nach dreijähriger leitender oberärztlicher Tätigkeit. 
Stufe 3: nach sechsjähriger leitender oberärztlicher Tätigkeit 

 
(2) 1Bei der Anrechnung von Vorbeschäftigungen werden in der Entgeltgruppe I Zeiten ärzt-

licher Tätigkeit angerechnet. 2Eine Tätigkeit als Arzt im Praktikum gilt als ärztliche Tätig-
keit. 3In der Entgeltgruppe II werden Zeiten fachärztlicher Tätigkeit in der Regel angerech-
net. 4Zeiten einer vorhergehenden beruflichen Tätigkeit können angerechnet werden, 
wenn sie für die vorgesehene Tätigkeit förderlich sind. 

 
Protokollerklärung zu Absatz 1 und 2: 

 

1Der Arbeitgeber wirkt darauf hin, dass die nach der SächsWBO befugten Weiterbilder für jeden 
zur Weiterbildung beschäftigten Arzt zu Beginn des Arbeitsverhältnisses dem Arzt sowie dem Ge-
schäftsbereich Personal, Allgemeine Verwaltung und Soziales einen Rahmenweiterbildungsplan 
vorlegen. 2Zeiten ärztlicher Tätigkeit im Sinne der Sätze 1 bis 3, die im Ausland abgeleistet worden 
sind, sind nur solche, die von einer Ärztekammer im Gebiet der Bundesrepublik Deutschland als 
der inländischen ärztlichen Tätigkeit gleichwertig anerkannt werden. 

 
 

§ 20 
Allgemeine Regelungen zu den Stufen 

 
(1) Ärzte erhalten vom Beginn des Monats an, in dem die nächste Stufe erreicht wird, das 

Tabellenentgelt nach der neuen Stufe. 
 

(2) 1Bei Leistungen des Arztes, die erheblich über dem Durchschnitt liegen, kann die erfor-
derliche Zeit für das Erreichen der Stufen 2 bis  5  jeweils  verkürzt werden. 2Bei Leistun-
gen, die erheblich unter dem Durchschnitt liegen, kann die erforderliche Zeit für das Errei-
chen der Stufen 2 bis 5 jeweils verlängert werden. 3Bei einer Verlängerung der Stufen-
laufzeit hat der Arbeitgeber jährlich zu prüfen, ob die Voraussetzungen für die Verlänge-
rung noch vorliegen. 4Für die Beratung von schriftlich begründeten Beschwerden von 
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Ärzten gegen eine Verlängerung nach Satz 2 bzw. 3 ist eine betriebliche Kommission zu-
ständig. 5Die Mitglieder der betrieblichen Kommission werden je zur Hälfte vom Arbeitge-
ber und vom Betriebs-/ Personalrat benannt; sie müssen dem Betrieb/der Dienststelle an-
gehören und, soweit sie vom Betriebs-/Personalrat benannt werden, unter diesen Tarifver-
trag fallen. 6Der Arbeitgeber entscheidet auf Vorschlag der Kommission darüber, ob und 
in welchem Umfang der Beschwerde abgeholfen werden soll. 

 
Protokollerklärung zu Absatz 2: 

 

Leistungsbezogene Stufenaufstiege unterstützen insbesondere die Anliegen der Personal-
entwicklung. 

 
Protokollerklärung zu Absatz 2 Satz 2: 

 

Bei Leistungsminderungen, die auf einem anerkannten Arbeitsunfall oder einer Berufskrankheit ge-
mäß §§ 8 und 9 SGB VII beruhen, ist diese Ursache in geeigneter Weise zu berücksichtigen. 

 
Protokollerklärung zu Absatz 2 Satz 6: 

 

Die Mitwirkung der Kommission erfasst nicht die Entscheidung über die leistungsbezogene Stufen-
zuordnung. 

 
 

(3) 1Den Zeiten einer ärztlichen Tätigkeit im Sinne des § 19 Abs. 1 stehen gleich: 

a) Schutzfristen nach dem Mutterschutzgesetz, 
b) Zeiten einer Arbeitsunfähigkeit nach § 23 bis zu 39 Wochen, 
c) Zeiten eines bezahlten Urlaubs, 
d) Zeiten eines Sonderurlaubs, bei denen der Arbeitgeber vor dem Antritt 

schriftlich ein dienstliches bzw. betriebliches Interesse anerkannt hat, 
e) Zeiten der vorübergehenden Übertragung einer höherwertigen Tätigkeit. 
2Zeiten, in denen Ärzte mit einer kürzeren als der regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit 
eines entsprechenden Vollbeschäftigten beschäftigt waren, werden voll angerechnet. 

 
(4) 1Bei einer Eingruppierung in eine höhere oder niedrigere Entgeltgruppe erhält der Arzt 

vom Beginn des Monats an, in dem die Veränderung wirksam wird, das Tabellenentgelt 
der sich aus § 19 Abs. 1 ergebenden Stufe. 2Ist ein Arzt, der in der Entgeltgruppe II ein-
gruppiert und der Stufe 6 bzw. 7 zugeordnet ist (§ 19 Abs. 1 Buchst. b), in die Entgelt-
gruppe III höhergruppiert und dort der Stufe 1 zugeordnet (§§ 16 Buchst. c, 19 Abs. 1) 
worden, erhält der Arzt so lange das Tabellenentgelt der Entgeltgruppe II Stufe 6 bzw. 7, 
bis er Anspruch auf ein Entgelt hat, das das Tabellenentgelt der Entgeltgruppe II Stufe 6 
bzw. 7 übersteigt. 
 

(5) 1Soweit es zur regionalen Differenzierung, zur Deckung des Personalbedarfs oder zur 
Bindung von qualifizierten Fachkräften erforderlich ist, kann Ärzten im Einzelfall, abwei-
chend von dem sich aus der nach § 19 und § 20 Abs. 4 ergebenden Stufe seiner jeweiligen 
Entgeltgruppe zustehenden Entgelt, ein um bis zu zwei Stufen höheres Entgelt ganz oder 
teilweise vorweggewährt werden. 2Haben Ärzte bereits die Endstufe ihrer jeweiligen Ent-
geltgruppe erreicht, kann ihnen unter den Voraussetzungen des Satzes 1 ein bis zu 20 
v.H. der Stufe 2 ihrer jeweiligen Entgeltgruppe höheres Entgelt gezahlt werden. 
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§ 20a 
Spezielle Regelungen zur Fachkräftebindung und -akquise 

 
(1) 1Funktionsoberärzte sind Ärzte mit abgeschlossener Facharztweiterbildung, welche zu-

sätzlich zu Ihrem Entgelt der Entgeltgruppe II eine monatliche Funktionszulage von 250.- 
EUR erhalten. 2Die Voraussetzungen sind durch gesonderte Richtlinie/Regelungsabrede 
näher bestimmt (RA 01/2009 vom 06.09.2009 betr. Funktionsoberärzte). 

 
(2) Die Tarifparteien vereinbaren die Bildung einer betrieblich paritätisch besetzen Kommis-

sion (Einrichtung bis 4 Wochen nach Unterzeichnung dieses Tarifvertrages) mit dem Ziel 
der Systematisierung und Förderung der Weiterentwicklung / Fort- und Weiterbildung aller 
ärztlichen Mitarbeiter, insbesondere im Rahmen der Facharztqualifikation/Spezialisierung. 

 
 

§ 21 
Ergebnisbeteiligung für Ärztinnen und Ärzte 

 
Zielsetzung 

 
(1) Die Tarifparteien sind sich einig, dass der Einsatz der Mitarbeiter und deren Verbunden-

heit mit dem Unternehmen durch eine spürbare Beteiligung am jährlichen Betriebsüber-
schuss ab dem Startjahr 2014 honoriert werden soll. 

 
Bemessungsgrundlage Budget 

 
(2) 1Als Betriebsergebnis im Sinne dieser Vereinbarung gilt dabei der so bezeichnete Wert in 

der aus der Gewinn- und Verlustrechnung nach § 275 Absatz 2 HGB (Gesamtkostenver-
fahren) des nach dem Gesellschaftsvertrag geprüften Jahresabschlusses abgeleiteten Er-
tragslage. 2Diese Ertragslage ist Bestandteil des Prüfberichtes des Abschlussprüfers im 
Rahmen seiner pflichtgemäßen Erläuterungen zur Rechnungslegung. 3Klargestellt wird, 
dass bei der Ermittlung des Betriebsergebnisses auch die nach dieser Vereinbarung zu 
bezahlende Ergebnisbeteiligung der Mitarbeiter als Personalaufwand zu berücksichtigen 
ist. 4Den Ärzten steht dabei der Anteil am Betriebsergebnis zu, der in dem Geschäftsjahr 
im Verhältnis der Lohnsumme der tariflich Beschäftigten nach diesem Tarifvertrag zu der 
Lohnsumme der tariflich Beschäftigten nach anderen Tarifverträgen der Gesellschaft 
steht. 5Hierbei sind u.a. alle diejenigen Beschäftigten, mit denen ein außertarifvertragli-
ches Entgelt bzw. eine arbeitsvertraglich gesonderte Ziel-/Tantiemevereinbarung abge-
schlossen werden kann, ausgeschlossen. 

 
Anspruchsberechtigte 

 
(3) Anspruch auf Ergebnisbeteiligung haben alle Ärzte, die unter den Geltungsbereich dieses 

Tarifvertrages fallen und die die persönlichen Voraussetzungen des Abs. 4 erfüllen. 
 

Persönliche Voraussetzungen 
 

(4) 1Anspruch auf die Ergebnisbeteiligung haben alle diejenigen anspruchsberechtigten Mit-
arbeiter, die am 31. Dezember des jeweiligen Fälligkeits-Kalenderjahres in einem unge-
kündigten Arbeitsverhältnis zu der Gesellschaft stehen. 2Keinen Anspruch auf Ergebnis-
beteiligung aus dieser Vereinbarung haben alle außertariflich beschäftigten Ärzte. 
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Anspruchsinhalt und -umfang 
 

(5) 1An einem positiven Betriebsergebnis sind die Ärzte, die die persönlichen Voraussetzun-
gen des Abs. 4 erfüllen, wie folgt beteiligt: 

 
- mit 20 % des Betriebsergebnisses nach Abs. 2. 

2Der als Ergebnisbeteiligung individuell auszuzahlende Betrag bestimmt sich nach dem 
Verhältnis der Jahresbruttolohnsumme der einzelnen Ärzte zur Jahresbruttolohnsumme 
aller Ärzte der Gesellschaft. 3Maßgeblich sind dabei die Jahresbruttolohnsummen desje-
nigen Kalenderjahres, welches vor dem Fälligkeitskalenderjahr liegt. 

 
Fälligkeit und Auszahlung 

 
(6) Die Leistungs- und Ergebnisbeteiligung wird mit dem zweitem Monat, der auf die Feststel-

lung des geprüften Jahresabschlusses durch die Gesellschafterversammlung folgt, zur 
Auszahlung fällig. 

 
(7) Die nach den vorhergehenden Absätzen gewährte Ergebnisbeteiligungen sind nicht zusatz-

versorgungspflichtig. 
 

Protokollerklärung zu Abs. 2 und 5: 
 

Die Tarifparteien sind sich einig, dass abweichend von Abs. 2 und 5 in den Startjahren 
 

- 2014: mindestens  150.000.- EUR 
- 2015: mindestens  200.000.- EUR 

 
zur Gewährung von Ergebnisbeteiligungen zur Verfügung stehen. 

 
 

§ 22 
Bemessungsgrundlage für die Entgeltfortzahlung 

 
1In den Fällen der Entgeltfortzahlung nach § 7 Abs. 3 Satz 1, § 23 Abs. 1, § 27, § 28 und § 30 
werden das Tabellenentgelt sowie die sonstigen in Monatsbeträgen festgelegten Entgeltbe-
standteile weitergezahlt. 2Die nicht in Monatsbeträgen festgelegten Entgeltbestandteile werden 
als Durchschnitt auf Basis der dem maßgebenden Ereignis für die Entgeltfortzahlung vorherge-
henden letzten drei vollen Kalendermonate (Berechnungszeit- raum) gezahlt. 3Ausgenommen 
hiervon sind das zusätzlich für Überstunden gezahlte Entgelt (mit Ausnahme der im Dienstplan 
vorgesehenen Überstunden) sowie besondere Zahlungen nach § 24. 

 
Protokollerklärungen zu den Sätzen 2 und 3: 

 
1. 1Volle Kalendermonate im Sinne der Durchschnittsberechnung nach Satz 2 sind Kalendermonate, 

in denen an allen Kalendertagen das Arbeitsverhältnis bestanden hat. 2Hat das Arbeitsverhältnis 
weniger als drei Kalendermonate bestanden, sind die vollen Kalendermonate, in denen das Ar-
beitsverhältnis bestanden hat, zugrunde zu legen. 3Bei Änderungen der individuellen Arbeitszeit 
werden die nach der Arbeitszeitänderung liegenden vollen Kalendermonate zugrunde gelegt. 
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2. 1Der Tagesdurchschnitt nach Satz 2 beträgt bei einer durchschnittlichen Verteilung der regelmäßi-
gen wöchentlichen Arbeitszeit auf fünf Tage 1/65 aus der Summe der zu berücksichtigenden Ent-
geltbestandteile, die für den Berechnungszeitraum zugestanden haben. 2Maßgebend ist die Ver-
teilung der Arbeitszeit zu Beginn des Berechnungszeitraums. 3Bei einer abweichenden Verteilung 
der Arbeitszeit ist der Tagesdurchschnitt entsprechend Satz 1 und 2 
zu ermitteln. 4Sofern während des Berechnungszeitraums bereits Fortzahlungstatbestände vorla-
gen, bleiben die in diesem Zusammenhang auf Basis der Tagesdurchschnitte zustehenden Be-
träge bei der Ermittlung des Durchschnitts nach Satz 2 unberücksichtigt. 

 
3. Tritt die Fortzahlung des Entgelts nach einer allgemeinen Entgeltanpassung ein, ist der Arzt so zu 

stellen, als sei die Entgeltanpassung bereits mit Beginn des Berechnungszeitraums eingetreten. 
 
 

§ 23 
Entgelt im Krankheitsfall 

 
(1) 1Werden Ärzte durch Arbeitsunfähigkeit infolge Krankheit an der Arbeitsleistung verhin-

dert, ohne dass sie ein Verschulden trifft, erhalten sie bis zur Dauer von sechs Wochen 
das Entgelt nach § 22. 2Bei erneuter Arbeitsunfähigkeit infolge derselben Krankheit sowie 
bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses gelten die gesetzlichen Bestimmungen. 3Als un-
verschuldete Arbeitsunfähigkeit im Sinne der Sätze 1 und 2 gilt auch die Arbeitsverhinde-
rung in Folge einer Maßnahme der medizinischen Vorsorge und Rehabilitation im Sinne 
von § 9 EFZG. 

 
Protokollerklärung zu Absatz 1 Satz 1: 

 

Ein Verschulden liegt nur dann vor, wenn die Arbeitsunfähigkeit vorsätzlich oder grob fahrlässig her-
beigeführt wurde. 

 
(2) 1Nach Ablauf des Zeitraums gemäß Absatz 1 erhalten die Ärzte für die Zeit, für die ihnen 

Krankengeld oder entsprechende gesetzliche Leistungen gezahlt werden, einen Kranken-
geldzuschuss in Höhe des Unterschiedsbetrags zwischen den tatsächlichen Barleistun-
gen des Sozialleistungsträgers und dem Nettoentgelt. 2Nettoentgelt ist das um die gesetz-
lichen Abzüge verminderte Entgelt im Sinne des § 22; bei freiwillig Krankenversicherten 
ist dabei deren Gesamtkranken- und Pflegeversicherungsbeitrag abzüglich Arbeitgeber-
zuschuss zu berücksichtigen. 3Für Ärzte, die wegen Übersteigens  der  Jahresarbeitsent-
geltgrenze  nicht  der Versicherungspflicht in der gesetzlichen Krankenversicherung un-
terliegen, ist bei  der Berechnung des Krankengeldzuschusses der Krankengeldhöchst-
satz, der bei Pflichtversicherung in der gesetzlichen Krankenversicherung zustünde, zu-
grunde zu legen. 

 
(3) 1Der Krankengeldzuschuss wird bei einer Beschäftigungszeit (§ 35 Abs. 3) von 

 
a) mehr als einem Jahr längstens bis zum Ende der 13. Woche und 
b) von mehr als drei Jahren längstens bis zum Ende der 39. Woche 

 
seit dem Beginn der Arbeitsunfähigkeit infolge derselben Krankheit gezahlt. 2Maßgeblich 
für die Berechnung der Fristen nach Satz 1 ist die Beschäftigungszeit, die im Laufe der 
krankheitsbedingten Arbeitsunfähigkeit vollendet wird. 

 
(4) 1Entgelt im Krankheitsfall wird nicht über das Ende des Arbeitsverhältnisses hinaus ge-

zahlt; § 8 EFZG bleibt unberührt. 2Krankengeldzuschuss wird zudem nicht über den Zeit-
punkt hinaus gezahlt, von dem an Ärzte eine Rente oder eine 
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vergleichbare Leistung auf Grund eigener Versicherung aus der gesetzlichen Rentenver-
sicherung, einem berufsständischen Versorgungswerk der Ärzte/ Zahnärzte, aus einer 
zusätzlichen Alters- und Hinterbliebenenversorgung oder aus einer sonstigen Versor-
gungseinrichtung erhalten, die nicht allein aus Mitteln der Ärzte finanziert ist. 3Überzahlter 
Krankengeldzuschuss und sonstige Überzahlungen gelten als Vorschuss auf die in dem-
selben Zeitraum zustehenden Leistungen nach Satz 2; die Ansprüche der Ärzte gehen 
insoweit auf den Arbeitgeber über. 4Der Arbeitgeber kann von der Rückforderung des 
Teils des überzahlten Betrags, der nicht durch die für den Zeitraum der Überzahlung zu-
stehenden Bezüge im Sinne des Satzes 2 ausgeglichen worden ist, absehen, es sei denn, 
der Arzt hat dem Arbeitgeber die Zustellung des Rentenbescheids schuldhaft verspätet 
mitgeteilt. 

 
 

§ 24 
Besondere Zahlungen 

 
(1) 1Nach Maßgabe des Vermögensbildungsgesetzes in seiner jeweiligen Fassung haben 

Ärzte, deren Arbeitsverhältnis voraussichtlich mindestens sechs Monate dauert, einen An-
spruch auf vermögenswirksame Leistungen. 2Für vollbeschäftigte Ärzte beträgt die ver-
mögenswirksame Leistung für jeden vollen Kalendermonat 6,65 Euro. 3Der Anspruch ent-
steht frühestens für den Kalendermonat, in dem der Arzt dem Arbeitgeber die erforderli-
chen Angaben schriftlich mitteilt, und für die beiden vorangegangenen Monate desselben 
Kalenderjahres; die Fälligkeit tritt nicht vor acht Wochen nach Zugang der Mitteilung beim 
Arbeitgeber ein. 4Die vermögenswirksame Leistung wird nur für Kalendermonate gewährt, 
für die den Ärzten Tabellenentgelt, Entgeltfortzahlung oder Krankengeldzuschuss zusteht. 
5Für Zeiten, für die Krankengeldzuschuss zusteht, ist die vermögenswirksame Leistung 
Teil des Krankengeldzuschusses. 6Die vermögens- wirksame Leistung ist kein zusatzver-
sorgungspflichtiges Entgelt. 

 
(2) 1Ärzte erhalten ein Jubiläumsgeld bei Vollendung einer Beschäftigungszeit (§ 35 Abs. 2) 

 
a) von 25 Jahren in Höhe von 350 Euro, 
b) von 40 Jahren in Höhe von 500 Euro. 

 
2Teilzeitbeschäftigte Ärzte erhalten das Jubiläumsgeld in voller Höhe. 
3Durch Betriebs-/ Dienstvereinbarung können günstigere Regelungen getroffen werden. 

(3) 1Beim Tod von Ärzten, deren Arbeitsverhältnis nicht geruht hat, wird dem Ehegatten oder 
dem Lebenspartner im Sinne des Lebenspartnerschaftsgesetzes oder den Kindern ein 
Sterbegeld gewährt. 2 Als Sterbegeld wird für die restlichen Tage des Sterbemonats und 
- in einer Summe - für zwei weitere Monate das Tabellenentgelt des Verstorbenen gezahlt. 
3Die Zahlung des Sterbegeldes an einen der Berechtigten bringt den Anspruch der Übri-
gen gegenüber dem Arbeitgeber zum Erlöschen; die Zahlung auf das Gehaltskonto hat 
befreiende Wirkung. 4Betrieblich können eigene Regelungen getroffen werden. 

 
(4) Die Erstattung von Reise- und ggf. Umzugskosten richtet sich nach den beim Arbeitgeber 

geltenden Grundsätzen. 
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§ 25 
Berechnung und Auszahlung des Entgelts 

 
(1) 1Bemessungszeitraum für das Tabellenentgelt und die sonstigen Entgeltbestandteile ist 

der Kalendermonat, soweit tarifvertraglich nicht ausdrücklich etwas Abweichendes gere-
gelt ist. 2Die Zahlung erfolgt am letzten Tag des Monats (Zahltag) für den laufenden Ka-
lendermonat auf ein von dem Arzt benanntes Konto innerhalb eines Mitgliedstaats der 
Europäischen Union. 3Entgeltbestandteile, die nicht in Monatsbeträgen festgelegt sind, 
sowie der Tagesdurchschnitt nach § 22, sind am Zahltag des zweiten Kalendermonats, 
der auf ihre Entstehung folgt, fällig. 

 
Protokollerklärungen zu Absatz 1: 

 

1. Teilen Ärzte ihrem Arbeitgeber die für eine kostenfreie bzw. kostengünstigere Überweisung 
in einen anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union erforderlichen Angaben nicht recht-
zeitig mit, so tragen sie die dadurch entstehenden zusätzlichen Überweisungskosten. 

 
2. Soweit Arbeitgeber die Bezüge am 15. eines jeden Monats für den laufenden Monat zahlen, 

können sie jeweils im Dezember eines Kalenderjahres den Zahltag vom 15. auf den letzten 
Tag des Monats gemäß Absatz 1 Satz 1 verschieben. 

 
 

(2) Soweit tarifvertraglich nicht ausdrücklich etwas anderes geregelt ist, erhalten teilzeitbe-
schäftigte Ärzte das Tabellenentgelt (§ 18) und alle sonstigen Entgeltbestandteile in dem 
Umfang, der dem Anteil ihrer individuell vereinbarten durchschnittlichen Arbeitszeit an der 
regelmäßigen Arbeitszeit vergleichbarer vollzeitbeschäftigter Ärzte entspricht. 

 
(3) 1Besteht der Anspruch auf das Tabellenentgelt oder die sonstigen Entgeltbestandteile 

nicht für alle Tage eines Kalendermonats, wird nur der Teil gezahlt, der auf den An-
spruchszeitraum entfällt. 2Besteht nur für einen Teil eines Kalendertags Anspruch auf Ent-
gelt, wird für jede geleistete dienstplanmäßige oder betriebsübliche Arbeitsstunde der auf 
eine Stunde entfallende Anteil des Tabellenentgelts sowie der sonstigen in Monatsbeträ-
gen festgelegten Entgeltbestandteile gezahlt. 3Zur Ermittlung des auf eine Stunde entfal-
lenden Anteils sind die in Monatsbeträgen festgelegten Entgeltbestandteile durch das 
4,348-fache der regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit (§ 7 Abs. 1 und entsprechende 
Sonderregelungen) zu teilen. 

 
(4) 1Ergibt sich bei der Berechnung von Beträgen ein Bruchteil eines Cents von mindestens 

0,5, ist er aufzurunden; ein Bruchteil von weniger als 0,5 ist abzurunden. 
2Zwischenrechnungen werden jeweils auf zwei Dezimalstellen durchgeführt. 3Jeder 
Entgeltbestandteil ist einzeln zu runden. 

 
(5) Entfallen die Voraussetzungen für eine Zulage im Laufe eines Kalendermonats, gilt Ab-

satz 3 entsprechend. 
 

(6) Einzelvertraglich können neben dem Tabellenentgelt zustehende Entgeltbestandteile 
(z.B. Zeitzuschläge, Erschwerniszuschläge) pauschaliert werden. 
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§ 26 
Betriebliche Altersversorgung 

 
(1) Die Ärzte haben Anspruch auf Versicherung unter eigener Beteiligung zum Zwecke einer 

zusätzlichen Alters- und Hinterbliebenenversorgung nach Maßgabe des Tarifvertrages 
über die zusätzliche Altersvorsorge der Ärzte des öffentlichen Dienstes -Altersvorsorge-
TV-Kommunal Ärzte- (ATV-K-Ärzte/VKA) in seiner jeweils geltenden Fassung einschließ-
lich der diesen ergänzenden, ändernden oder ersetzenden Tarifverträge. 

 
(2) 1Anstelle der nach § 1 ATV-K-Ärzte/VKA i. V. m. § 8 Abs. 2 ATV-K zugesagten Leistung 

wird eine Leistung in Höhe von 2 v. H. vereinbart. 2Zum Zweck der Beitragsberechnung 
wird ein um 50 v. H. vermindertes zusatzversorgungspflichtiges Entgelt gemeldet. 

 
(3) Bei pflichtversicherten Ärzten beträgt der Arbeitnehmerbeitrag zur Pflichtversicherung an-

stelle von § 1 ATV-K-Ärzte/VKA / § 37a Abs. 1 ATV-K vier vom Hundert des zusatzver-
sorgungspflichtigen Entgelts; Absatz 2 bleibt unberührt. 

 
(4) Der Arzt kann vom Arbeitgeber verlangen, dass tarifliche Entgeltansprüche für ihre/seine 

betriebliche Altersversorgung durch Entgeltumwandlung nach Maßgabe des TV-EUmw-
Ärzte/VKA eingesetzt werden. 

 
Protokollerklärung:  
1Die Regelung tritt mit Wirkung ab 01.07.2013 in Kraft. 
2Die Tarifparteien sind sich einig, die Regelungen auch über die Laufzeit dieses Tarifvertrages 
hinaus beizubehalten bzw. zu verlängern. 

 
 
 

Abschnitt IV 
Urlaub und Arbeitsbefreiung 

 

§ 27 
Erholungsurlaub 

 
(1) 1Ärzte haben in jedem Kalenderjahr Anspruch auf Erholungsurlaub unter Fortzahlung des 

Entgelts (§ 22). 2Bei Verteilung der wöchentlichen Arbeitszeit auf fünf Tage in der Kalen-
derwoche beträgt der Urlaubsanspruch in jedem Kalenderjahr 30 Arbeitstage.3Maßgeblich 
für die höhere Urlaubsdauer ist das Kalenderjahr, in dem das 7. Jahr ärztlicher Tätigkeit 
beginnt. 4Bei einer anderen Verteilung der wöchentlichen Arbeitszeit als auf fünf Tage in 
der Woche erhöht oder vermindert sich der Urlaubsanspruch entsprechend. 5Verbleibt bei 
der Berechnung des Urlaubs ein Bruchteil, der mindestens einen halben Urlaubstag ergibt, 
wird er auf einen vollen Urlaubstag aufgerundet; Bruchteile von weniger als einem halben 
Urlaubstag bleiben unberücksichtigt. 6Der Erholungsurlaub muss im laufenden Kalender-
jahr gewährt und kann auch in Teilen genommen werden. 
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Protokollerklärung zu Absatz 1: 
 

Im Jahr 2013 haben alle Ärzte einen Urlaubsanspruch von 30 Arbeitstagen. 
 

(2) Im Übrigen gilt das Bundesurlaubsgesetz mit folgenden Maßgaben: 
 

a) Im Falle der Übertragung muss der Erholungsurlaub in den ersten drei Monaten 
des folgenden Kalenderjahres angetreten werden. Kann der Erholungsurlaub we-
gen Arbeitsunfähigkeit oder aus betrieblichen/ dienstlichen Gründen nicht bis zum 
31. März angetreten werden, ist er bis zum 31. Mai anzutreten. 

 
b) Beginnt oder endet das Arbeitsverhältnis im Laufe eines Jahres, erhält der Arzt 

als Erholungsurlaub für jeden vollen Monat des Arbeitsverhältnisses ein Zwölftel 
des Urlaubsanspruchs nach Absatz 1; § 5 BUrlG bleibt unberührt. 

 
c) Ruht das Arbeitsverhältnis, so vermindert sich die Dauer des Erholungsurlaubs 

einschließlich eines etwaigen Zusatzurlaubs für jeden vollen Kalendermonat um 
ein Zwölftel. 

 
d) Das nach Absatz 1 Satz 1 fort zu zahlende Entgelt wird zu dem in § 25 genannten 

Zeitpunkt gezahlt. 
 
 

§ 28 
Zusatzurlaub 

 
(1) Ärzte, die ständig Wechselschichtarbeit nach § 9 Abs. 1 oder ständig Schichtarbeit nach 

§ 9 Abs. 2 leisten und denen die Zulage nach § 11 Abs. 4 Satz 1 oder Abs. 5 Satz 1 
zusteht, erhalten 

 
a) bei Wechselschichtarbeit für je zwei zusammenhängende Monate und 
b) bei Schichtarbeit für je vier zusammenhängende Monate 

einen Arbeitstag Zusatzurlaub. 

Protokollerklärung zu Abs. 1: 
 

Die Voraussetzung des Erhalts der Wechselschichtzulage nach § 11 Abs. 4 S. 1 entfällt mit 
deren Wegfall ab 01.07.2013 (vgl. PE zu § 11 Abs. 4). 

 
(2) Im Falle nicht ständiger Wechselschichtarbeit und nicht ständiger Schichtarbeit soll bei 

annähernd gleicher Belastung die Gewährung zusätzlicher Urlaubstage durch Betriebs-/ 
Dienstvereinbarung geregelt werden. 

 
(3) 1Ärzte erhalten bei einer Leistung im Kalenderjahr von mindestens  

150 Nachtarbeitsstunden 1 Arbeitstag 
300 Nachtarbeitsstunden 2 Arbeitstage 
450 Nachtarbeitsstunden 3 Arbeitstage 
600 Nachtarbeitsstunden 4 Arbeitstage 

 
Zusatzurlaub im Kalenderjahr. 2Nachtarbeitsstunden, die in Zeiträumen geleistet werden, 
für die Zusatzurlaub für Wechselschicht- oder Schichtarbeit zusteht, bleiben unberück-
sichtigt. 
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(4a) 

(4) 1Der Arzt erhält für die Zeit der Bereitschaftsdienste in den Nachtstunden (§ 9 Abs. 3) 
einen Zusatzurlaub in Höhe von zwei Arbeitstagen pro Kalenderjahr, sofern mindestens 
288 Stunden der Bereitschaftsdienste kalenderjährlich in die Zeit zwischen 21.00 bis 6.00 
Uhr fallen, bzw. einen Zusatzurlaub in Höhe in Höhe von einem Arbeitstag pro Kalender-
jahr, sofern mindestens 144 Stunden der Bereitschaftsdienste in die Zeit zwischen 21.00 
bis 6.00 Uhr fallen. 2Absatz 3 Satz 2 gilt entsprechend. 3Bei Teilzeitkräften ist die Zahl der 
nach Satz 1 geforderten Bereitschaftsdienststunden entsprechend dem Verhältnis ihrer 
individuell vereinbarten durchschnittlichen regelmäßigen Arbeitszeit zur regelmäßigen Ar-
beitszeit vergleichbarer vollzeitbeschäftigter Ärzte zu kürzen. 4Ist die vereinbarte Arbeits-
zeit im Durchschnitt des Urlaubsjahres auf weniger als fünf Arbeitstage in der Kalender-
woche verteilt, ist der Zusatzurlaub in entsprechender Anwendung des § 27 Abs. 1 Sätze 
4 und 5 zu ermitteln. 
 
Leisten Beschäftigte innerhalb eines Kalenderjahres sowohl Nachtstunden im Bereit-
schaftsdienst als auch in Regelarbeit, werden zum 31.12 des jeweiligen Jahres die Stun-
den ermittelt, die noch nicht nach den vorstehenden Absätzen 3 oder 4 zu einem Anspruch 
auf Zusatzurlaub geführt haben („unverbrauchte Nachtstunden“). Resultiert der überwie-
gende Teil der insgesamt geleisteten Nachtarbeitsstunden aus der Ableistung von Nacht-
stunden in Regelarbeit, wird der Gesamtanspruch des Beschäftigten auf Zusatzurlaub für 
das Vorjahr auf der Grundlage des Absatz 3 einschließlich der „unverbrauchten Nacht-
stunden“ ermittelt. Resultiert der überwiegende Teil der insgesamt geleisteten Nachtar-
beitsstunden aus der Ableistung von Nachtstunden in Bereitschaftsdienst, wird der Ge-
samtanspruch des Beschäftigten auf Zusatzurlaub für das Vorjahr auf der Grundlage des 
Absatz 4 einschließlich der „unverbrauchten Nachtstunden“ ermittelt. Ein sich aus diesem 
Absatz ergebender Zusatzurlaubsanspruch entsteht in dem auf die Ableistung der Nacht-
stunden folgenden Kalenderjahr.“ 

 
(5) 1Zusatzurlaub nach diesem Tarifvertrag und sonstigen Bestimmungen mit Ausnahme von 

§ 125 SGB IX wird nur bis zu insgesamt sechs Arbeitstagen im Kalenderjahr gewährt. 
2Erholungsurlaub und Zusatzurlaub (Gesamturlaub) dürfen im Kalenderjahr zusammen 
35 Arbeitstage, bei Zusatzurlaub wegen Wechselschichtarbeit 36 Tage, nicht überschrei-
ten. 3Bei Ärzten, die das 55.  Lebensjahr vollendet haben, gilt abweichend von Satz 2 eine 
Höchstgrenze von 36 Arbeitstagen; § 27 Abs. 1 Satz 3 gilt entsprechend. 

 
(6) Im Übrigen gilt § 27 mit Ausnahme von Absatz 2 Buchst. b entsprechend. 

 
Protokollerklärung zu den Absätzen 1 und 2: 

 
1Der Anspruch auf Zusatzurlaub bemisst sich nach der abgeleisteten Schicht- oder Wechsel-
schichtarbeit und entsteht im laufenden Jahr, sobald die Voraussetzungen nach Absatz 
1 erfüllt sind. 2Für die Feststellung, ob ständige Wechselschichtarbeit oder ständige Schichtarbeit 
vorliegt, ist eine Unterbrechung durch Arbeitsbefreiung, Freizeitausgleich, bezahlten Urlaub oder 
Arbeitsunfähigkeit in den Grenzen des § 23 unschädlich. 

 
 

§ 29 
Sonderurlaub 

 
Ärzte können bei Vorliegen eines wichtigen Grundes unter Verzicht auf die Fortzahlung des Ent-
gelts Sonderurlaub erhalten. 
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§ 30 
Arbeitsbefreiung 

 
(1) 1Als Fälle nach § 616 BGB, in denen Ärzte unter Fortzahlung des Entgelts nach § 22 im 

nachstehend genannten Ausmaß von der Arbeit freigestellt werden, gelten nur die folgen-
den Anlässe: 

 
a) Niederkunft der Ehefrau/der Lebenspartnerin im 

Sinne des Lebenspartnerschaftsgesetzes ein Arbeitstag 
, 

 
b) Tod der des Ehegatten, des Lebenspartners  

im Sinne des Lebenspartnerschaftsgesetzes, 
eines Kindes oder Elternteils 

  zwei Arbeitstage, 

c) Umzug aus dienstlichem oder betrieblichem Grund  
 an einen anderen Ort ein Arbeitstag, 

d) 25- und 40-jähriges Arbeitsjubiläum ein Arbeitstag, 

e) schwere Erkrankung  

 aa) eines Angehörigen (Eltern, Ehegatten sowie 
Lebenspartner im Sinne des Lebenspartner-
schaftsgesetzes) durch Nachweis einer ärztli-
chen Bescheinigung 

bis zu zwei 
Arbeitstage 
im Kalenderjahr, 

 bb) eines Kindes, das das 12. Lebensjahr noch  

  nicht vollendet hat, wenn im laufenden Kalender- bis zu 
  jahr kein Anspruch nach § 45 SGB V besteht vier Arbeitstage 
  oder bestanden hat, im Kalenderjahr, 
 cc) einer Betreuungsperson, wenn Ärzte deshalb  
  die Betreuung ihres Kindes, das das 8. Lebens-  
  jahr noch nicht vollendet hat oder wegen körper-  
  licher, geistiger oder seelischer Behinderung bis zu 
  dauernd pflegebedürftig ist, übernehmen muss, vier Arbeitstage 
   im Kalenderjahr. 

 
2Eine Freistellung erfolgt nur, soweit eine andere Person zur Pflege oder Betreuung nicht 
sofort zur Verfügung steht und ein Arzt in den Fällen der Doppelbuchstaben aa und bb die 
Notwendigkeit der Anwesenheit des Arztes zur vorläufigen Pflege bescheinigt. 3Die Frei-
stellung darf insgesamt fünf Arbeitstage im Kalenderjahr nicht überschreiten. 

 
f) Ärztliche Behandlung von Ärzten, erforderliche wenn 

die während der Arbeitszeit erfolgen muss, nachgewiesene 
Abwesenheitszeit 
einschließlich er-
forderlicher 
Wegezeiten. 

 
(2) 1Bei Erfüllung allgemeiner staatsbürgerlicher Pflichten nach deutschem Recht, soweit die 

Arbeitsbefreiung gesetzlich vorgeschrieben ist und soweit die Pflichten nicht außerhalb 
der Arbeitszeit, gegebenenfalls nach ihrer Verlegung, wahrgenommen werden können, 
besteht der Anspruch auf Fortzahlung des Entgelts nach § 22 nur insoweit, als Ärzte nicht 
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Ansprüche auf Ersatz des Entgelts geltend machen können. 2Das fortgezahlte Entgelt gilt 
in Höhe des Ersatzanspruchs als Vorschuss auf die Leistungen der Kostenträger. 3Die 
Ärzte haben den Ersatzanspruch geltend zu machen und die erhaltenen Beträge an den 
Arbeitgeber abzuführen. 

 

(3) 1Der Arbeitgeber kann in sonstigen dringenden Fällen Arbeitsbefreiung unter Fortzahlung 
des Entgelts nach § 22 bis zu drei Arbeitstagen gewähren. 2In begründeten Fällen kann 
bei Verzicht auf das Entgelt kurzfristige Arbeitsbefreiung gewährt werden, wenn die 
dienstlichen oder betrieblichen Verhältnisse es gestatten. 

 
Protokollerklärung zu Absatz 3 Satz 2: 

 

Zu den „begründeten Fällen“ können auch solche Anlässe gehören, für die nach Absatz 1 kein 
Anspruch auf Arbeitsbefreiung besteht (z.B. Umzug aus persönlichen Gründen). 

 
(4) 1Zur Teilnahme an Tagungen kann den gewählten Vertretern der Bezirksvorstände, der 

Landesvorstände, des Bundesvorstandes sowie der Hauptversammlung auf Anfordern 
des Marburger Bundes Arbeitsbefreiung bis zu acht Werktagen im Jahr unter Fortzahlung 
des Entgelts nach  §  23 erteilt werden, sofern nicht dringende dienstliche oder betriebliche 
Interessen entgegenstehen. 2Zur Teilnahme an Tarifverhandlungen kann auf Anforderung 
des Marburger Bundes Arbeitsbefreiung unter Fortzahlung des Entgelts nach § 22 ohne 
zeitliche Begrenzung erteilt werden. 

 
(5) Zur Teilnahme an Sitzungen von Prüfungs-   und   von   Berufsbildungsausschüssen nach 

dem Berufsbildungsgesetz, für eine Tätigkeit in Organen von Sozialversicherungsträgern 
sowie berufsständischer Versorgungswerke für Ärzte/ Zahnärzte kann den Mitgliedern Ar-
beitsbefreiung unter Fortzahlung des Entgelts nach § 22 gewährt werden, sofern nicht 
dringende dienstliche oder betriebliche Interessen entgegenstehen. 

 
 

Abschnitt V 
Befristung und Beendigung des Arbeitsverhältnisses 

§ 31 
Befristete Arbeitsverträge 

 
(1) Befristete Arbeitsverträge sind nach Maßgabe des Teilzeit- und Befristungsgesetzes so-

wie anderer gesetzlicher Vorschriften über die Befristung von Arbeitsverträgen zulässig. 
 

(2) Die ordentliche Kündigung von befristeten Arbeitsverträgen ist im Rahmen der Kündigungs-
fristen gemäß § 35 zulässig. 

 
 

§ 32 
Führung auf Probe 

 
(1) 1Führungspositionen können als befristetes Arbeitsverhältnis bis zur Gesamtdauer von 

zwei Jahren vereinbart werden. 2Innerhalb dieser Gesamtdauer ist eine höchstens zwei-
malige Verlängerung des Arbeitsvertrages zulässig. 3Die beiderseitigen Kündigungs-
rechte bleiben unberührt. 

 
(2) Führungspositionen sind die zugewiesenen Tätigkeiten mit Weisungsbefugnis. 
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(3) 1Besteht bereits ein Arbeitsverhältnis mit demselben Arbeitgeber, kann dem Arzt vorüber-
gehend eine Führungsposition bis zu der in Absatz 1 genannten Gesamtdauer übertragen 
werden. 2Dem Arzt wird für die Dauer der Übertragung eine Zulage in Höhe des Unter-
schiedsbetrags zwischen den Tabellenentgelten nach der bisherigen Entgeltgruppe und 
dem sich bei Höhergruppierung nach § 20 Abs. 4 ergebenden Tabellenentgelt gewährt. 
3Nach Fristablauf endet die Erprobung. 4Bei Bewährung wird die Führungsfunktion auf 
Dauer übertragen; ansonsten erhält der Arzt eine der bisherigen Eingruppierung entspre-
chende Tätigkeit. 

 
 

§ 33 
Führung auf Zeit 

 
(1) 1Führungspositionen können als befristetes Arbeitsverhältnis bis zur Dauer von vier Jah-

ren vereinbart werden. 2Es ist eine höchstens dreimalige Verlängerung bis zu einer Ge-
samtdauer von zwölf Jahren zulässig. 3Die allgemeinen Vorschriften über die Probezeit (§ 
2 Abs. 4) und die beiderseitigen Kündigungsrechte bleiben unberührt. 

 
(2) Führungspositionen sind die zugewiesenen Tätigkeiten mit Weisungsbefugnis. 

 
(3) 1Besteht bereits ein Arbeitsverhältnis mit demselben Arbeitgeber, kann dem Arzt vorüber-

gehend eine Führungsposition bis zu den in Absatz 1 genannten Fristen übertragen wer-
den. 2 Dem Arzt wird für die Dauer der Übertragung eine Zulage gewährt in Höhe des 
Unterschiedsbetrags zwischen den Tabellenentgelten nach der bisherigen Entgeltgruppe 
und dem sich bei Höhergruppierung nach § 20 Abs. 4 ergebenden Tabellenentgelt, zu-
züglich eines Zuschlags von 75 v.H. des Unterschiedsbetrags zwischen den Tabellen- 
entgelten der Entgeltgruppe, die der übertragenen Funktion entspricht, zur nächsthöheren 
Entgeltgruppe nach § 20 Abs. 4. 3Nach Fristablauf erhält der Arzt eine der bisherigen 
Eingruppierung entsprechende Tätigkeit; der Zuschlag entfällt. 

 
 

§ 34 
Beendigung des Arbeitsverhältnisses ohne Kündigung 

 
(1) Das Arbeitsverhältnis endet, ohne dass es einer Kündigung bedarf, 

 
a) mit Ablauf des Monats, 

 
aa) in dem der Arzt das gesetzlich festgelegte Alter zum Erreichen einer abschlags-

freien Regelaltersrente vollendet hat 
 

bb) oder im Falle der Pflichtmitgliedschaft in einem ärztlichen Versorgungswerk 
abweichend von Buchst. aa) mit Erreichen der für das jeweilige ärztliche 
Versorgungswerk nach dem Stand vom 1. März 2013 geltenden Alters-
grenze für eine abschlagsfreie Altersrente, sofern dies zu einem späteren 
Zeitpunkt als nach Buchst. aa) erfolgt. 

 
b) jederzeit im gegenseitigen Einvernehmen (Auflösungsvertrag). 

 
(2) 1Das Arbeitsverhältnis endet ferner mit Ablauf des Monats, in dem der Bescheid eines 

Rentenversicherungsträgers (Rentenbescheid) oder eines berufsständischen Versor-
gungswerks für Ärzte/Zahnärzte zugestellt wird, wonach der Arzt voll oder teilweise er-
werbsgemindert ist. 2 Der Arzt hat den Arbeitgeber von der Zustellung des Rentenbe-
scheids unverzüglich zu unterrichten. 3Beginnt die Rente erst 
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nach der Zustellung des Rentenbescheids, endet das Arbeitsverhältnis mit Ablauf des 
dem Rentenbeginn vorangehenden Tages. 4Liegt im Zeitpunkt der Beendigung des Ar-
beitsverhältnisses eine nach § 92 SGB IX erforderliche Zustimmung des Integrationsam-
tes noch nicht vor, endet das Arbeitsverhältnis mit Ablauf des Tages der Zustellung des 
Zustimmungsbescheids des Integrationsamtes. 5Das Arbeitsverhältnis endet nicht, wenn 
nach dem Bescheid des Rentenversicherungsträgers oder eines berufsständischen Ver-
sorgungswerks für Ärzte/ Zahnärzte eine Rente auf Zeit gewährt wird. 6 In diesem Fall ruht 
das Arbeitsverhältnis für den Zeitraum, für den eine Rente auf Zeit gewährt wird. 

 
(3) Im Falle teilweiser Erwerbsminderung endet bzw. ruht  das  Arbeitsverhältnis nicht,  wenn 

der Arzt nach seinem vom Rentenversicherungsträger bzw. in einem berufsständischen 
Versorgungswerk für Ärzte/Zahnärzte festgestellten Leistungsvermögen auf seinem bis-
herigen oder einem anderen geeigneten und freien  Arbeitsplatz weiterbeschäftigt werden 
könnte, soweit dringende dienstliche bzw. betriebliche Gründe nicht entgegenstehen, und 
der Arzt innerhalb von zwei Wochen nach Zugang des Rentenbescheids ihre/seine Wei-
terbeschäftigung schriftlich beantragt. 

 
(4) 1Verzögert der Arzt schuldhaft den Rentenantrag oder bezieht sie/er Altersrente nach § 

236 oder § 236a SGB VI oder ist er nicht in der gesetzlichen Rentenversicherung versi-
chert, so tritt an die Stelle des Rentenbescheids das Gutachten eines Amtsarztes oder 
eines nach § 3 Abs. 5 Satz   2 bestimmten Arztes. 2Das Arbeitsverhältnis endet in diesem 
Fall mit Ablauf des Monats, in dem dem Arzt das Gutachten bekannt gegeben worden ist. 

 
(5) 1Soll der Arzt, dessen Arbeitsverhältnis nach Absatz 1 Buchst. a geendet hat, weiterbe-

schäftigt werden, ist ein neuer schriftlicher Arbeitsvertrag abzuschließen. 1Das Arbeitsver-
hältnis kann jederzeit mit einer Frist von vier Wochen zum Monatsende gekündigt werden, 
wenn im Arbeitsvertrag nichts anderes vereinbart ist. 

 
Protokollerklärung zu Abs. 1:  

 

Nach dem 1. März 2013 wirksam werdende Änderungen der satzungsmäßigen Bestimmungen der 
in Satz 1 genannten Versorgungswerke im Hinblick auf das Erreichen der Altersgrenze für eine 
abschlagsfreie Altersrente sind nur dann maßgeblich, wenn die sich daraus ergebende Alters-
grenze mit der gesetzlich festgelegten Altersgrenze zum Erreichen einer abschlagsfreien Regelal-
tersrente übereinstimmt.“ 

 
 

§ 35 
Kündigung des Arbeitsverhältnisses 

 
(1) 1Bis zum Ende des sechsten Monats seit Beginn des Arbeitsverhältnisses beträgt die Kün-

digungsfrist zwei Wochen zum Monatsschluss. 2Im Übrigen beträgt die Kündigungsfrist 
bei einer Beschäftigungszeit (Absatz 2 Satz 1 und 2) 
 

bis zu einem Jahr   ein Monat zum Monatsschluss, 
von mehr als einem Jahr   6 Wochen, 
von mindestens 5 Jahren  3 Monate, 
von mindestens 8 Jahren  4 Monate, 
von mindestens 10 Jahren  5 Monate, 
von mindestens 12 Jahren  6 Monate  
 

zum Schluss eines Kalendervierteljahres. 
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(2) 1Beschäftigungszeit ist die bei dem Arbeitgeber im Arbeitsverhältnis zurückgelegte Zeit, 
auch wenn sie unterbrochen ist. 2Unberücksichtigt bleibt die Zeit eines Sonderurlaubs ge-
mäß § 29, es sei denn, der Arbeitgeber hat vor Antritt des Sonderurlaubs schriftlich ein 
dienstliches oder betriebliches Interesse anerkannt. 

 
 

§ 36 
Zeugnis 

 
(1) Bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses haben die Ärzte Anspruch auf ein schriftliches 

Zeugnis über Art und Dauer ihrer Tätigkeit, das sich auch auf Führung und Leistung er-
strecken muss (Endzeugnis). 

 
(2) Aus triftigen Gründen können Ärzte auch während des Arbeitsverhältnisses ein Zeugnis 

verlangen (Zwischenzeugnis). 
 

(3) Bei bevorstehender Beendigung des Arbeitsverhältnisses können die Ärzte ein Zeugnis 
über Art und Dauer ihrer Tätigkeit verlangen (vorläufiges Zeugnis). 

 
(4) 1Die Zeugnisse gemäß den Absätzen 1 bis 3 sind unverzüglich auszustellen. 2Das End-

zeugnis und Zwischenzeugnis sind von dem leitenden Arzt und einer vertretungsberech-
tigten Person des Arbeitgebers zu unterzeichnen. 

 
 

Abschnitt VI 
Übergangs- und Schlussvorschriften 

 

§ 37 
Ausschlussfrist 

 
(1) 1Ansprüche aus dem Arbeitsverhältnis verfallen, wenn sie nicht innerhalb einer Aus-

schlussfrist von sechs Monaten nach Fälligkeit von dem Arzt oder vom Arbeitgeber schrift-
lich geltend gemacht werden. 2Für denselben Sachverhalt reicht die einmalige Geltend-
machung des Anspruchs auch für später fällige Leistungen aus. 

 
(2) Absatz 1 gilt nicht für Ansprüche aus einem Sozialplan. 

 
 

§ 38 
Begriffsbestimmungen 

 
(freibleibend) 

 
§ 39 

Existenz- und Beschäftigungssicherung 
 

(freibleibend) 
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§ 40 
In-Kraft-Treten und Laufzeit 

 
(1) Dieser Tarifvertrag tritt am 1. Januar 2022 in Kraft. 

 
(2) Dieser Tarifvertrag kann von jeder Tarifvertragspartei mit einer Frist von sechs Monaten 

zum Schluss eines Kalenderjahres schriftlich gekündigt werden, frühestens jedoch zum 
31. Dezember 2024. 

 
(3) Abweichend von Absatz 2 können schriftlich gekündigt werden: 

 
a) die Entgelttabelle (Anlage) mit einer Frist von einem Monat, frühestens jedoch 

zum 31. Dezember 2023, 
b) § 10 Abs. 1 bis 4 mit einer Frist von drei Monaten zum Schluss eines Kalen-

dermonats, frühestens jedoch zum 31. Dezember 2023 
c) § 10 Abs. 5 mit einer Frist von drei Monaten zum Schluss eines Kalendermo-

nats, frühestens jedoch zum 31. Dezember 2023 
d) §§ 10, 11 Abs. 3 und 12 mit einer Frist von drei Monaten, wenn infolge einer 

Änderung des Arbeitszeitgesetzes sich materiellrechtliche Auswirkungen er-
geben oder weitere Regelungsmöglichkeiten für die Tarifvertragsparteien er-
öffnet werden; rein formelle Änderungen berechtigen nicht zu einer Ausübung 
des Kündigungsrechts 

e) § 26 mit einer Frist von einem Monat frühestens zu dem Zeitpunkt, über den 
nach schriftlicher Mitteilung der ZVK Sachsen hinaus eine Verlängerung der 
Regelungen aus mitgliedschaftsrechtlichen Gründen nicht möglich ist. 

f) § 33 mit einer Frist von drei Monaten zum Schluss eines Kalendermonats, 
frühestens jedoch zum 31. Dezember 2023. Im Falle einer Kündigung ist eine 
weitere befristete Verlängerung bzw. ein befristeter Neuabschluss des Ar-
beitsvertrages gemäß § 33 nach deren Wirksamwerden ausgeschlossen. 

g) § 8 Abs. 2, § 10 Abs. 11, § 11 Abs. 1, 5 und 6, § 12 Abs. 1, § 27 Abs. 1, § 28 
Abs. 4a mit einer Frist von drei Monaten zum Schluss eines Kalendermonats, 
frühestens jedoch zum 31. Dezember 2023. 
 

 
 

Leipzig, den 
 
 

Für die Klinikum St. Georg gGmbH 
Die Geschäftsführerinnen 

 
 

Dresden, den 
 

Für den Landesverband Marburger Bund Sachsen 
Der Vorsitzende 
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Anlage 1 zu § 18 Abs. 1 (Entgelttabellen) 
 
 
 

 
 

Entgelttabelle gültig vom 1. Januar 2022 bis 30. Juni 2022 
(+ 1 v.H.) 

 Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6 Stufe 7 

ab dem 1. Jahr 4. Jahr 7. Jahr 9. Jahr 11. Jahr 13. Jahr 16. Jahr 

EG IV 9.309,00 € 9.984,00 € 10.184,00 €     

EG III 7.915,00 € 8.383,00 € 9.034,00 € 9.471,00 €    

EG II 6.327,00 € 6.858,00 € 7.320,00 € 7.600,00 € 7.864,00 € 8.138,00 € 8.400,00 € 

ab dem 1. Jahr 2. Jahr 3. Jahr 4. Jahr 5. Jahr 6. Jahr  

EG I 4.783,00 € 5.052,00 € 5.246,00 € 5.590,00 € 5.991,00 € 6.155,00 €  

 
 
 

 
Entgelttabelle gültig vom 1. Juli 2022 bis 28. Februar 2023 

(+ 2 v.H.) 

 Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6 Stufe 7 

ab dem 1. Jahr 4. Jahr 7. Jahr 9. Jahr 11. Jahr 13. Jahr 16. Jahr 

EG IV 9.495,00 € 10.184,00 € 10.388,00 €     

EG III 8.073,00 € 8.551,00 € 9.215,00 € 9.660,00 €    

EG II 6.454,00 € 6.995,00 € 7.466,00 € 7.752,00 € 8.021,00 € 8.301,00 € 8.568,00 € 

ab dem 1. Jahr 2. Jahr 3. Jahr 4. Jahr 5. Jahr 6. Jahr  

EG I 4.879,00 € 5.153,00 € 5.351,00 € 5.702,00 € 6.111,00 € 6.278,00 €  
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Entgelttabelle gültig ab dem 1. März 2023 
(+ 2 v.H.) 

 Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6 Stufe 7 

ab dem 1. Jahr 4. Jahr 7. Jahr 9. Jahr 11. Jahr 13. Jahr 16. Jahr 

EG IV 9.685,00 € 10.388,00 € 10.596,00 €     

EG III 8.234,00 € 8.722,00 € 9.399,00 € 9.853,00 €    

EG II 6.583,00 € 7.135,00 € 7.615,00 € 7.907,00 € 8.181,00 € 8.467,00 € 8.740,00 € 

ab dem 1. Jahr 2. Jahr 3. Jahr 4. Jahr 5. Jahr 6. Jahr  

EG I 4.977,00 € 5.256,00 € 5.458,00 € 5.816,00 € 6.233,00 € 6.404,00 €  
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Anlage 1 (Niederschriftserklärungen) 
 
 

1. Zu § 5 Abs. 1: 
 

Der Begriff „Arbeitsort“ ist ein generalisierter Oberbegriff; die Bedeutung unterscheidet sich 
nicht von dem bisherigen Begriff „Dienstort“. 

 
 

2. Zu § 11 Abs. 3 (gültig bis 30.06.2013): 
 

1Zur Erläuterung von § 11 Abs. 3 und der dazugehörigen Protokollerklärung sind sich die Tarif-
vertragsparteien über folgendes Beispiel einig: „Beginnt eine Wochenendrufbereitschaft am 
Freitag um 15 Uhr und endet am Montag um 7 Uhr, so erhalten Ärzte folgende Pauschalen: 
Zwei Stunden für Freitag, je vier Stunden für Samstag und Sonntag, keine Pauschale für Mon-
tag. 2Sie erhalten somit zehn Stundenentgelte." 

 
3. Zu § 17 Abs. 1: 

 
Die Tarifvertragsparteien stellen klar, dass die vertretungsweise Übertragung einer höherwerti-
gen Tätigkeit ein Unterfall der vorübergehenden Übertragung einer höherwertigen Tätigkeit ist. 

 
 

4. Zu § 22: 
Bereitschaftsdienst- und Rufbereitschaftsentgelte, einschließlich der   Entgelte für Arbeit in der 
Rufbereitschaft, fallen unter die Regelung des §   22   Satz   2. Arbeitsvertraglich hierfür verein-
barte Pauschalen werden von Satz 1 erfasst. 

 
 

5. Zu § 27 Abs. 1: 
 

Die Tarifvertragsparteien sind bei der Neuregelung übereinstimmend davon ausgegangen, 
dass für Ärzte in der Regel ab dem 7. Jahr mit der Ausübung ärztlicher Tätigkeit ein entspre-
chend höheres Maß an Verantwortung und Selbstständigkeit verbunden ist und aufgrund des-
sen ein erhöhter Erholungsbedarf besteht. 

 
 

6. Zu § 30 Abs. 1 Buchst. f: 
 

Die ärztliche Behandlung erfasst auch die ärztliche Untersuchung und die ärztlich verordnete 
Behandlung. 
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Anlage 2 (Erklärung zu § 4 a TVG) 
 
Vereinbarung zum Haustarifvertrag für Ärztinnen und Ärzte (TV-Ärzte/St. Georg) 
 
 
zwischen der 
 
Klinikum St. Georg gGmbH Delitzscher Straße 141, 04129 Leipzig 
vertreten durch die Geschäftsführerin Dr. Iris Minde 
 

- nachfolgend St. Georg genannt - 
und 
 
 
Marburger Bund Landesverband Sachsen, 
Werdauer Straße 1-3, 01069 Dresden 
vertreten durch die Vorstandvorsitzende Dipl.-Med. Sabine Ermer 
 

- nachfolgend Marburger Bund genannt - 
 

- insgesamt nachfolgend Parteien genannt - 
 
 
Die Gewerkschaft ver.di hat das Recht, für ihre Mitglieder von den Bestimmungen des zwischen dem Marburger 
Bund und der St. Georg vereinbarten TV-Ärzte/St. Georg abweichende (kollidierende) tarifliche Regelungen zu 
treffen. Ebenso hat der Marburger Bund das Recht, für seine Mitglieder von den Bestimmungen des zwischen 
ver.di und der St. Georg vereinbarten TV-Beschäftigte/St. Georg abweichende (kollidierende) tarifliche Regelun-
gen zu treffen. Dies gilt für alle Regelungsbereiche des jeweiligen Tarifvertrages sowie die diesen jeweils ergän-
zenden, ändernden und ersetzenden Tarifverträge. 

 
Vor diesem Hintergrund vereinbaren die Parteien in Bezug auf die jeweils zwischen ihnen abgeschlossenen 
und ergänzenden, ändernden sowie ersetzenden Tarifverträge Folgendes: 
 
1. Unter Bezugnahme auf die Ausführungen des Bundesverfassungsgerichts in seinem Urteil vom 11. Juli 

2017, 1 BvR 1571/15, vereinbaren die Parteien, dass die Rechtsfolgen aus § 4a Abs. 2 Satz 2 Tarifver-
tragsgesetz („TVG“) - Ausschluss der Verdrängungswirkung der Tarifverträge des Marburger Bundes bzw. 
von ver.di - nicht eintreten. 
 

2. Die Parteien verpflichten sich, für die Laufzeit dieser Vereinbarung keinen Antrag bei dem zuständigen 
Arbeitsgericht im Sinne von §§ 2a Abs. 1 Nr. 6, 99 ArbGG zu stellen. 
 

3. Sollten durch eine Änderung des TVG die tarifvertragliche Dispositivität (vorstehend Nr. 1) entfallen oder 
eine Regelung dieser Vereinbarung undurchführbar oder eingeschränkt werden, hat jede Partei dieser 
Vereinbarung das Recht zur außerordentlichen Kündigung dieser Vereinbarung.  

 
4. Diese Vereinbarung tritt in Kraft, sofern die St. Georg eine wirkungsgleiche analoge Vereinbarung mit der 

Gewerkschaft ver.di unterzeichnet. Die St. Georg zeigt diesen Sachverhalt nach Unterzeichnung dem 
Marburger Bund unverzüglich an (formlos). 
 

5. Diese Vereinbarung ist mit einer Frist von 12 Monaten zum Schluss eines Kalenderhalbjahres (jeweils 
30.06. sowie 31.12.) kündbar. Eine solche Kündigung ist frühestens zum Ablauf des 31. Dezember 2025 
möglich.  

 
6. Ebenso ist diese Vereinbarung zu dem Zeitpunkt kündbar, zu dem die Gewerkschaft ver.di die wirkungs-

gleiche Vereinbarung mit der St. Georg gekündigt hat. 
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